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I.

Verlängerung der Geltungsdauer 
von Verwaltungsvorschriften

Verwaltungsvorschrift des Ministeriums für Wissenschaft 
und Gesundheit 

vom 24. Juni 2024 (0512-0002#2024/0004-1501 15113)

1	 Das Außerkrafttreten der nachfolgend aufgeführten Verwal-
tungsvorschriften wird gemäß Nummer 6 Abs. 2 der Ver-
waltungsanordnung zur Vereinfachung und Bereinigung der 
Verwaltungsvorschriften des Landes Rheinland-Pfalz vom 
20. November 1979 (MinBl. S. 418), zuletzt geändert durch 
Verwaltungsanordnung vom 25. April 2023 (MinBl. S. 88), 
bis zum Ablauf des 31. Dezember 2029 hinausgeschoben:

1.1	 Gesundheitsuntersuchung von Asylbegehrenden vom 
19.  Januar 1995 (MASG 6322-79 210-30) - MinBl. S. 44; 
2019 S. 188 -, geändert durch Verwaltungsvorschrift vom 
17. November 1999 (MASG 612-02 503-81-1/99) - MinBl. 
S. 532 -

	 Gliederungsnummer 21260

1.2	 Mitteilungen über Unterbringungen nach den §§ 63 und 64 
StGB und nach § 126 a StPO an die Polizeibehörden vom 
13. Dezember 1999 (MASG 6313-76 705-2) - MinBl. S. 535; 
2019 S. 188 -

	 Gliederungsnummer 3216

1.3	 Vollstreckungsplan für den Vollzug freiheitsentziehender 
Maßregeln nach § 5 des Maßregelvollzugsgesetzes vom 
24. Juni 2019 (MSAGD 636 - 76 705-2) - MinBl. S. 189 (Bek. 
MinBl. 2024 S.162) -

	 Gliederungsnummer 4554

1.4	 Bestellung von Bediensteten der gesetzlichen Krankenkas-
sen und ihrer Verbände zu Vollstreckungs- und Vollziehungs-
beamtinnen und -beamten vom 20. August 2009 (MASGFF 
631 -3 72366-SE 2) -  MinBl. S. 282; 2019 S. 188 -

	 Gliederungsnummer 860

2	 Diese Verwaltungsvorschrift tritt am Tage nach der Veröf-
fentlichung in Kraft.

MinBl. 2024, S. 214

78143	 Förderung umweltschonender
Bewirtschaftungspraktiken im Agrarbereich 

(VV FuBA)
Verwaltungsvorschrift des Ministeriums für Wirtschaft, Verkehr, 

Landwirtschaft und Weinbau 
vom 16. Juli 2024 (8603)

1	 Zuwendungszweck, Rechtsgrundlagen

1.1	 Mit der Förderung umweltschonender landwirtschaft-
licher Erzeugungspraktiken soll ein wirksamer Beitrag 
zur nachhaltigen Entwicklung des ländlichen Raums 
geleistet werden. Gleichzeitig wird dem Verbraucherin-
teresse Rechnung getragen, ein verbessertes Angebot 
von umweltverträglich erzeugten Produkten zu erhal-
ten. Zudem werden Voraussetzungen für eine stärke-
re kosten- und einkommensneutrale Beachtung von 
Umweltbelangen in der Landbewirtschaftung geschaf-
fen. Hierdurch soll die Kulturlandschaft bewahrt sowie 
Stoffeinträge und Bodenerosionen reduziert werden; 
darüber hinaus soll die Artenvielfalt bei Flora und Fauna 
gesichert und wiederhergestellt und somit ein Beitrag 
zur Biodiversität geleistet werden.

1.2	 Die Förderung der umweltschonenden Bewirtschaf-
tungspraktiken erfolgt durch die Gewährung von 
Zuwendungen, die den durch Ertragseinbußen, Stei-
gerung der Produktionskosten, Durchführung von Pfle-

gemaßnahmen und arbeitswirtschaftliche Erschwernis-
se entstehenden Einkommensausfall ausgleichen oder 
weitgehend vermindern sollen.

1.3	 Die Zuwendungen werden als Projektförderung in Form 
der Festbetragsfinanzierung auf der Grundlage

–	 des GAK-Gesetzes in der Fassung vom 21. Juli 
1988 (BGBl. I S. 1055) in Verbindung mit dem vom 
Planungsausschuss der Gemeinschaftsaufgabe 
„Verbesserung der Agrarstruktur und des Küsten-
schutzes“ beschlossenen jeweils gültigen Rahmen-
plan,

–	 des § 1 des Landesverwaltungsverfahrensgesetzes 
(LVwVfG) vom 23. Dezember 1976 (GVBl. S. 308, BS 
2010-3) in Verbindung mit dem Verwaltungsverfah-
rensgesetz (VwVfG) in der Fassung vom 23. Januar 
2003 (BGBl. I S. 102),

–	 der §§ 23 und 44 Abs. 1 der Landeshaushaltsord-
nung (LHO) vom 20. Dezember 1971 (GVBl. 1972 
S. 2, BS 63-1) und der hierzu ergangenen Verwal-
tungsvorschrift zum Vollzug der Landeshaushalts-
ordnung (VV-LHO) vom 20. Dezember 2002 (MinBl. 
2003 S. 22, 324; 2022 S. 266),

–	 des Entwicklungsprogramms „Umweltmaßnahmen, 
Landwirtschaft und Landentwicklung (EULLE)“ des 
Landes Rheinland-Pfalz nach Artikel 6 der Verord-
nung (EU) Nr. 1305/2013 des Europäischen Parla-
ments und des Rates vom 17. Dezember 2013 über 
die Förderung der ländlichen Entwicklung durch 
den Europäischen Landwirtschaftsfonds für die 
Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) und zur 
Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 1698/2005 (ABl. 
EU Nr. L 347 S. 487),

–	 der Nationalen Rahmenregelung Deutschlands 
(NRR) gemäß Artikel 6 Abs. 3 der Verordnung (EU) 
Nr. 1305/2013,

–	 der Landesverordnung über Zuständigkeiten für die 
Durchführung des Entwicklungsprogramms „Um-
weltmaßnahmen, Landentwicklung, Landwirtschaft, 
Ernährung (EULLE)“ im Rahmen des Europäischen 
Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des länd-
lichen Raums (ELER) vom 5. Juli 2016 (GVBl. S. 285, 
BS 7847-2),

–	 des GAP-Integriertes Verwaltungs- und Kontroll-
system-Gesetzes (GAPInVeKoSG) vom 10. August 
2021 (BGBl. I S. 3523; 2022 I S. 2262),

–	 der GAPInVeKoS-Verordnung vom 19. Dezember 
2022 (BAnz AT 19.12.2022 V1),

–	 des GAP-Konditionalitäten-Gesetzes vom 16. Juli 
2021 (BGBl. I S. 2996; 2022 I S. 2262),

–	 der GAP-Konditionalitäten-Verordnung vom 7. De-
zember 2022 (BGBl. I S. 2244),

–	 des GAP-Direktzahlungen-Gesetzes vom 16. Juli 
2021 (BGBl. I S. 3003; 2022 I S. 2262),

–	 der GAP-Direktzahlungen-Verordnung vom 24. Ja-
nuar 2022 (BGBl. I S. 139; 2022 I S. 2287),

–	 der Landesverordnung zur Umsetzung und Durch-
führung der Rechtsvorschriften der Gemeinsamen 
Agrarpolitik zu den Direktzahlungen vom 19. Juni 
2024 (GVBl. S. 281, BS 7847-7),

–	 des Landestransparenzgesetzes (LTranspG) vom 
27. November 2015 (GVBl. S. 383, BS 2010-10),

	 in den jeweils geltenden Fassungen gewährt.

1.4	 Ein Rechtsanspruch auf Gewährung der Zuwendungen 
besteht nicht. Die Bewilligungsbehörde (Nummer 8.2.1) 
entscheidet nach pflichtgemäßem Ermessen im Rah-
men der verfügbaren Haushaltsmittel. Bestehende Ver-
pflichtungen werden vorrangig ausgezahlt.

1.5	 Bei begrenzt zur Verfügung stehenden Haushaltsmit-
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teln ergibt sich die Rangfolge der Bewilligung der An-
träge auf Fördermittel aus den „Verfahrensregeln zur 
Umsetzung der Teilmaßnahmen der Agrarumwelt- und 
Klimamaßnahmen sowie der Teilmaßnahmen der För-
derung des ökologischen Landbaus“ der Projektaus-
wahlkriterien zum Entwicklungsprogramm EULLE in 
der jeweils gültigen Fassung.

	 Die Projektauswahlkriterien und Verfahrensregeln wer-
den nach Anhörung des EULLE-Begleitausschusses 
von dem für die Angelegenheiten der Landwirtschaft 
zuständigen Ministerium festgelegt und auf der Inter-
netseite www.eler-eulle.rlp.de veröffentlicht. Die Durch-
führung eines Auswahlverfahrens ist durch das Ministe-
rium zu dokumentieren.

2	 Allgemeine Bestimmungen

2.1	 Grundlage für die Berechnung des Viehbesatzes ist der 
in raufutterfressenden Großvieheinheiten (RGV) ausge-
drückte, im Unternehmen vorhandene anrechenbare 
Viehbestand. Auf vertraglicher Grundlage als Pensi-
onsvieh gehaltene Tiere sind beim Viehbesatz unter 
Berücksichtigung der Pensionsdauer anzurechnen.

	 Für die Umrechnung des Viehbestandes in RGV gilt 
grundsätzlich folgender Umrechnungsschlüssel:

	 Kälber und Jungvieh unter 6 Monaten� 0,40 RGV
	 Rinder von 6 Monaten bis zu 2 Jahren� 0,60 RGV
	 Rinder von mehr als 2 Jahren� 1,00 RGV
	 Equiden von mehr als 6 Monaten� 1,00 RGV
	 Ponys� 0,70 RGV
	 Schafe� 0,15 RGV
	 Ziegen� 0,15 RGV
	 Mutterdamtiere� 0,20 RGV
	 Lamas� 0,40 RGV
	 Alpakas, Guanakos� 0,30 RGV
	 Andere Tiere oder Altersgruppen werden nicht berück-

sichtigt.

	 Für alle raufutterfressenden Tiere muss je Tierart ein 
fortlaufend aktualisiertes Bestandsverzeichnis geführt 
werden.

2.2	 Die Zuwendung wird nach den vorhandenen anrechen-
baren Flächen im Flächennachweis Agrarförderung be-
rechnet, der im Jahr der jeweiligen Antragstellung zur 
Weitergewährung vorgelegt wird.

2.3	 Die Verpflichtungen auf Ebene des landwirtschaftlichen 
Betriebs, die sich aus den Grundanforderungen an die 
Betriebsführung und/oder den Standards für den guten 
landwirtschaftlichen und ökologischen Zustand nach 
der Verordnung über die Einhaltung von Grundanfor-
derungen und Standards im Rahmen unionsrechtli-
cher Vorschriften über Agrarzahlungen aus dem GAP-
Konditionalitäten-Gesetz und den hierzu erlassenen 
Rechtsvorschriften ergeben, sind einzuhalten.

2.4	 Die Regelungen des GAP-Integriertes Verwaltungs- 
und Kontrollsystem-Gesetzes, der GAPInVeKoS-Ver-
ordnung und der Landesverordnung zur Umsetzung 
und Durchführung der Rechtsvorschriften der Ge-
meinsamen Agrarpolitik zu den flächenbezogenen In-
terventionen finden für die Förderung nach dieser Ver-
waltungsvorschrift im Hinblick auf das dort festgelegte 
Referenzflächensystem und die vorgenommenen Defi-
nitionen, die betriebsbezogenen Angaben, die flächen-
bezogenen Angaben, die Form- und Fristvorgaben zum 
Antragsverfahren sowie die Vorgaben zu Kontrollen und 
Sanktionen Anwendung.

3	 Fördergegenstand

	 Förderfähig sind

3.1	 die Grünlandbewirtschaftung in den Talauen der Süd-
pfalz,

3.2	 der Einsatz alternativer Pflanzenschutzverfahren

3.2.1	 bei der Bekämpfung des Maiszünslers und/oder

3.2.2	 bei der Bekämpfung des Apfelwicklers,

3.3	 der Vertragsnaturschutz Weinberg durch

3.3.1	 die Freistellungspflege in Weinbergslagen und/oder

3.3.2	 die Offenhaltungspflege in Weinbergslagen,

3.4	 Vertragsnaturschutz Streuobst durch

3.4.1	 die Pflege neu angelegter Streuobstbestände und/oder

3.4.2	 die Pflege und Erhaltung von bestehenden Streuobst-
beständen,

3.5	 der Erschwernisausgleich Pflanzenschutz.

4	 Zuwendungsberechtigte Personen

4.1	 Gefördert werden

4.1.1	 landwirtschaftliche Unternehmerinnen und Unterneh-
mer im Sinne des § 1 des Gesetzes über die Alterssi-
cherung der Landwirte (ALG) vom 29. Juli 1994 (BGBl. I 
S. 1890, 1891) in der jeweils geltenden Fassung als 
Einzelunternehmerinnen oder Einzelunternehmer oder, 
jeweils nur gemeinsam, als Mitgesellschafterinnen oder 
Mitgesellschafter einer Gesellschaft. Gesellschaften 
können gefördert werden, wenn mindestens eine Mit-
gesellschafterin oder ein Mitgesellschafter die Voraus-
setzungen des § 1 ALG erfüllt. In begründeten Einzel-
fällen kann die Bewilligungsbehörde mit Zustimmung 
des für die Angelegenheiten der Landwirtschaft zu-
ständigen Ministeriums Ausnahmen von den in Satz 1 
genannten Voraussetzungen zulassen,

4.1.2	 Körperschaften, Personenvereinigungen oder Vermö-
gensmassen, die ein land- oder forstwirtschaftliches 
Unternehmen bewirtschaften und ausschließlich und 
unmittelbar kirchliche, gemeinnützige oder mildtätige 
Zwecke im Sinne des Steuerrechts (§§ 51 ff. der Ab-
gabenordnung vom 1. Oktober 2022 - BGBl. I S. 3866; 
2003 I S. 61 - in der jeweils geltenden Fassung) verfol-
gen,

4.1.3	 sonstige private Grundstückseigentümerinnen oder 
Grundstückseigentümer sowie Nutzungsberechtigte 
von Grundstücken in den Fördergegenständen nach 
den Nummern 3.3 und 3.4.

4.2	 Personen, deren landwirtschaftliche Unternehmen die 
Mindestgröße im Sinne des § 1 Abs. 2 und Abs. 5 ALG 
unterschreiten, sind von der Teilnahme an den Förder-
gegenständen Grünlandbewirtschaftung in den Talau-
en, Einsatz alternativer Pflanzenschutzverfahren und 
Erschwernisausgleich Pflanzenschutz ausgenommen.

4.3	 Die in den Nummern 4.1.1 und 4.1.2 genannten Vor-
gaben sind während der Dauer des Verpflichtungszeit-
raums (Nummer 5.1) einzuhalten.

5	 Allgemeine Zuwendungsvoraussetzungen

5.1	 Der Verpflichtungszeitraum beträgt bei allen Förder-
gegenständen mindestens fünf Jahre und beginnt bei 
allen Fördergegenständen am 1. Januar des ersten 
Verpflichtungsjahres und endet am 31. Dezember des 
letzten Verpflichtungsjahres. Am Ende der Förderpe-
riode kann das für die Angelegenheiten der Landwirt-
schaft zuständige Ministerium eine Verlängerung der 
Verpflichtungen um ein bis zwei Jahre zulassen.

	 Der Erschwernisausgleich Pflanzenschutz ist hiervon 
ausgenommen. Dieser ist ausschließlich jährlich im 
gemeinsamen Agrarantrag für die flächenbezogenen 
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Agrarprämien zu beantragen.

5.2	 Die Bewirtschaftung und ggf. die Einsaat der gesamten 
zur Förderung beantragten Flächen hat gemäß den gel-
tenden Grundsätzen (Nummer 8.1) zu erfolgen.

5.3	 Die zuwendungsberechtigte Person ist für die Dauer 
des Verpflichtungszeitraums verpflichtet, der Bewil-
ligungsbehörde alle sonstigen erhaltenen öffentlich-
rechtlichen Zuwendungen (z. B. durch die Naturschutz-
behörden oder durch die Träger der Wasserversorgung) 
mitzuteilen, soweit diese Zuwendungen für Flächen 
gewährt werden, die Gegenstand eines Bewirtschaf-
tungsvertrages (Nummer 5.6.1) sind. Betreffen die vor-
genannten Zuwendungen die gleichen Auflagen, sind 
die hiervon betroffenen Flächen von einer Förderung 
nach dieser Verwaltungsvorschrift ausgeschlossen.

5.4	 Auf schriftlichen Antrag hin kann ein bereits einer Ver-
pflichtung der umweltschonenden Bewirtschaftungs-
praktiken unterliegendes Unternehmen während des 
Verpflichtungszeitraums mit allen oder einem Teil sei-
ner Flächen unter Ausschluss einer Doppelförderung 
in andere Verpflichtungen, die höhere ökologische Wir-
kungen aufweisen, wechseln sowie gleichzeitig andere 
Verpflichtungen eingehen. Die jeweils geltenden Vor-
aussetzungen liegen der Bewilligungsbehörde schrift-
lich vor und können dort eingesehen werden.

5.5	 Die zuwendungsberechtigte Person ist verpflichtet, 
im jährlichen Sammelantrag Agrarförderung nach § 5 
GAPInVeKoSG gegenüber der Bewilligungsbehörde 
alle ihre Flächen anzugeben.

	 Die Nutzungsberechtigung ist durch die zuwendungs-
berechtigte Person für die beantragten Flächen für die 
Dauer des Verpflichtungszeitraums sicherzustellen.

5.6	 Die Zuwendungen können nur gewährt werden, wenn

5.6.1	 die zuwendungsberechtigte Person mit dem Land 
Rheinland-Pfalz, vertreten durch die Bewilligungsbe-
hörde (Nummer 8.2.1), einen Bewirtschaftungsvertrag 
abschließt, in dem sie sich für die Dauer des Verpflich-
tungszeitraums (Nummer 5.1) verpflichtet, die für den 
beantragten Fördergegenstand aufgeführten Verpflich-
tungen einzuhalten,

5.6.2	 die in den jeweils gültigen Grundsätzen (Nummer 8.1) 
vorgeschriebenen Aufzeichnungen unverzüglich nach 
Durchführung der jeweiligen Tätigkeit geführt werden,

5.6.3	 keine Handlungen vorliegen, die nachgewiesenerma-
ßen die Erlangung eines Vorteils zum Ziel haben, der 
den Zielsetzungen der einschlägigen Gemeinschafts-
vorschriften und dieses Programms zuwiderläuft, in-
dem zum Beispiel künstliche Voraussetzungen für die 
Erlangung dieses Vorteils geschaffen werden.

5.7	 Für Flächen, die als Kompensationsflächen, wie z. B. 
Ausgleichsflächen oder Ökokontoflächen ausgewiesen 
sind, wird nach dieser Verwaltungsvorschrift keine För-
derung gewährt. Die zuwendungsberechtigte Person 
ist verpflichtet, der Bewilligungsbehörde alle derartigen 
vom Unternehmen bewirtschafteten oder gepflegten 
Flächen mitzuteilen.

5.8	 Für Flächen, die befristet oder unbefristet aus der Er-
zeugung genommen worden sind, wird keine Förde-
rung nach dieser Verwaltungsvorschrift gewährt.

6	 Besondere Zuwendungsvoraussetzungen

6.1	 Besondere Zuwendungsvoraussetzungen zu einzelnen 
Fördergegenständen

6.1.1	 Fördergegenstand: Grünlandbewirtschaftung in den 
Talauen der Südpfalz (Nummer 3.1)

	 Gefördert werden die dem Bewirtschaftungsvertrag 

unterliegenden Flächen, die in dem im Auftrag des für 
die Angelegenheiten der Landwirtschaft zuständigen 
Ministeriums abgegrenzten Gebiet liegen.

6.1.2	 Fördergegenstand: Einsatz alternativer Pflanzenschutz-
verfahren (Nummer 3.2)

6.1.2.1	 Die zuwendungsberechtigte Person verpflichtet sich, 
bei der Bekämpfung des Apfelwicklers (Nummer 3.2.2) 
nach der „Pheromon-Verwirrungsmethode“ in Kombi-
nation mit dem Virusverfahren räumlich zusammenhän-
gende Apfelanbauflächen mit einem Mindestumfang 
von zwei Hektar zu bewirtschaften.

6.1.2.2	 Das Anwendungsgebiet ist der Bereich, auf dem die 
biotechnische Pflanzenschutzmaßnahme angewandt 
wird. Es muss mittels Karte (Maßstab: mindestens 
1  :  5  000) und Flächennachweis Agrarförderung von 
der zuwendungsberechtigten Person/der Anwender-
gemeinschaft zu Beginn des Verpflichtungszeitraums 
abschließend festgelegt werden.

6.1.3	 Fördergegenstand: Vertragsnaturschutz Weinberg 
(Nummer 3.3)

	 Wird bei der Freistellungspflege in Weinbergslagen 
(Nummer 3.3.1) und/oder der Offenhaltungspflege in 
Weinbergslagen (Nummer 3.3.2) festgestellt, dass die-
se nur unter erschwerten Bedingungen durchgeführt 
werden können, kann eine höhere Beihilfe gewährt 
werden.

6.1.4	 Fördergegenstand: Vertragsnaturschutz Streuobst 
(Nummer 3.4)

	 Im Falle der Pflege von Streuobstbäumen können in 
begründeten Fällen nach naturschutzfachlicher Begut-
achtung bis zu 99 Bäume pro Hektar auf der Fläche 
vorhanden sein. Weitere Ausnahmen hinsichtlich des 
Höchstbestandes sind nicht zulässig. Die Bäume kön-
nen auch mit einer Stammhöhe kleiner als 1,60 m zuge-
lassen werden.

6.1.5	 Fördergegenstand: Erschwernisausgleich Pflanzen-
schutz (Nummer 3.5)

	 Es können wirtschaftliche Nachteile aufgrund beson-
derer Einschränkungen bei der Verwendung von Pflan-
zenschutzmitteln im Zusammenhang mit der Umset-
zung der Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 
1992 zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie 
der wildlebenden Tiere und Pflanzen (ABl. EU Nr. L 206 
S. 7) und der Richtlinie 2009/147/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 30. November 2009 
über die Erhaltung der wildlebenden Vogelarten (ABl. 
EU Nr. L 20 S. 7) zum Schutz der Biodiversität sowie 
Erhalt und Entwicklung von Lebensräumen und Arten 
ausgeglichen werden.

6.2	 Besondere Zuwendungsvoraussetzungen zu mehreren 
Fördergegenständen

	 Die Zuwendungen können gewährt werden, wenn

6.2.1	 bei allen Fördergegenständen die zu fördernden Flä-
chen im Land Rheinland-Pfalz belegen sind,

6.2.2	 bei den Fördergegenständen Vertragsnaturschutz 
Weinberg und Vertragsnaturschutz Streuobst die Flä-
chen nach Zielgebieten und dort nach ökologischen 
Kriterien ausgewählt werden,

6.2.3	 bei dem Fördergegenstand Erschwernisausgleich 
Pflanzenschutz die Flächen in Zielgebieten zur Förde-
rung besonders nachhaltiger Verfahren im Zusammen-
hang mit der Umsetzung der Richtlinie 92/43/EWG und 
der Richtlinie 2009/147/EG liegen.

7	 Art, Form und Höhe der Förderung

7.1	 Je Fördergegenstand wird eine jährliche Zuwendung 
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nur gewährt, wenn der Zuwendungsbetrag mindes-
tens 200 EUR beträgt (Bagatellgrenze). Abweichend 
hiervon muss bei den Fördergegenständen Vertrags-
naturschutz Weinberg und Vertragsnaturschutz Streu-
obst ein jährlicher Zuwendungsbetrag von mindestens 
100 EUR erreicht werden.

7.2	 Höhe der Förderung

7.2.1	 Fördergegenstand Grünlandbewirtschaftung in den 
Talauen der Südpfalz:
–	 130 EUR je Hektar extensiv genutztes Grünland 

(Nummer 3.1).

7.2.2	 Fördergegenstand Einsatz alternativer Pflanzenschutz-
verfahren:
–	 60 EUR je Hektar angewandter alternativer Pflan-

zenschutzverfahren gegen den Maiszünsler gemäß 
Nummer 3.2.1,

–	 450 EUR je Hektar angewandter alternativer Pflan-
zenschutzverfahren gegen den Apfelwickler gemäß 
Nummer 3.2.2.

7.2.3	 Fördergegenstand Vertragsnaturschutz Weinberg:
–	 700 EUR je Hektar Freistellungspflege in Weinbergs-

lagen gemäß Nummer 3.3.1 und 970 EUR je Hektar 
Freistellungspflege in Weinbergslagen bei erschwer-
ter Bearbeitung gemäß Nummer 6.1.3,

–	 420 EUR je Hektar Offenhaltungspflege in Wein-
bergslagen gemäß Nummer 3.3.2 und 590 EUR je 
Hektar Offenhaltungspflege in Weinbergslagen bei 
erschwerter Bearbeitung gemäß Nummer 6.1.3.

7.2.4	 Fördergegenstand Vertragsnaturschutz Streuobst:
–	 12 EUR je Baum im Falle der Nummer 3.4.1 (Neu-

anlage von Streuobstbeständen), jedoch höchstens 
720 EUR je Hektar,

–	 9,50 EUR je Baum im Falle der Nummer 3.4.2 (Pfle-
ge von Streuobstbeständen), jedoch höchstens 
941 EUR je Hektar,

–	 77 EUR je Baum im Falle der Nummer 3.4.2 (Sanie-
rungsschnitt).

7.2.5	 Fördergegenstand Erschwernisausgleich Pflanzen-
schutz:

	 Die Höhe der Zuwendung beträgt:
–	 382 EUR je Hektar produktiv genutzter Ackerfläche,
–	 1 527 EUR je Hektar produktiv genutzter Dauerkul-

turen im Wein- und Obstbau.

7.3	 Flächen, für die Betriebe eine Förderung im Rahmen der 
Ökoregelung 6 gemäß § 20 Abs. 1 Nr. 6 GAP-Direktzah-
lungen-Gesetz (Bewirtschaftung von Acker- oder Dau-
erkulturflächen des Betriebes ohne Verwendung von 
chemisch-synthetischen Pflanzenschutzmitteln) erhal-
ten, sind von der Förderung im Erschwernisausgleich 
Pflanzenschutz ausgeschlossen.

	 Flächen, für die Betriebe eine Förderung der ökolo-
gischen Wirtschaftsweise erhalten, können entspre-
chend den jeweils geltenden Regelungen der Gemein-
schaftsaufgabe „Verbesserung der Agrarstruktur und 
des Küstenschutzes“ (GAK) in die Förderung einbezo-
gen werden.

8	 Verfahrensregelungen

8.1	 Vor Beginn des Verpflichtungszeitraums der fünfjähri-
gen Verpflichtungen (Nummer 5.1) werden den zuwen-
dungsberechtigten Personen die Internetadresse unter 
der die jeweils geltenden Grundsätze für den jeweils 
beantragten Fördergegenstand abgerufen werden kön-
nen, von der zuständigen Bewilligungsbehörde mitge-
teilt.

	 Im Verpflichtungszeitraum können Anpassungen der 
Verpflichtungen und/oder der Förderprämien vorge-
nommen werden, sofern diese zur Erfüllung anderer 
Rechtsnormen erforderlich sind.

	 Erforderliche Änderungen der jeweils geltenden Grund-
sätze des Landes Rheinland-Pfalz werden den zuwen-
dungsberechtigten Personen von der Bewilligungsbe-
hörde während des Verpflichtungszeitraums mitgeteilt. 
Der Erhalt der Mitteilung ist von der zuwendungsbe-
rechtigten Person innerhalb von zehn Kalendertagen 
nach Empfang schriftlich oder elektronisch zu bestäti-
gen.

8.2	 Antragstellung

8.2.1	 Der Antrag auf erstmalige Förderung (Erstantrag für 
den fünfjährigen Verpflichtungszeitraum) ist nach vor-
geschriebenem Muster bei der Bewilligungsbehörde 
(Kreisverwaltung) zu stellen. Sie hält die Antragsformu-
lare in schriftlicher oder elektronischer Form vor. Dem 
Antrag sind die erforderlichen Unterlagen beizufügen.

8.2.2	 Die zuwendungsberechtigte Person schließt vor Beginn 
des Verpflichtungszeitraums mit dem Land Rheinland-
Pfalz, vertreten durch die Bewilligungsbehörde, einen 
Bewirtschaftungsvertrag (Nummer 5.6.1) ab.

8.2.3	 Der jährlich zu stellende Antrag (Folgeantrag) auf Ge-
währung/Weitergewährung der Zuwendung ist zu-
sammen mit dem Antrag Agrarförderung gemäß § 5 
GAPInVeKoSG und § 7 Abs. 1 InVeKoS-Verordnung in 
Verbindung mit dem für die Förderung jeweils maßgeb-
lichen Flächennachweis Agrarförderung bis zu dem in 
§ 6 Abs. 1 GAPInVeKoSG genannten jährlichen Stich-
tag (15. Mai) bei der zuständigen Bewilligungsbehörde 
einzureichen.

	 Der Folgeantrag gilt auch als Änderungsantrag im Fal-
le von Flächenänderungen (Flächenerweiterungen und 
Abgänge).

8.2.4	 Im Falle der verspäteten Einreichung des Antrags nach 
Nummer 8.2.3 und im Falle der Änderung des Antrags 
nach Ablauf des in Nummer 8.2.3 genannten Stichtags 
gilt § 46 GAPInVeKoS-Verordnung.

8.2.5	 Die nach dem Verwendungszweck, den Bestimmungen 
dieser Verwaltungsvorschrift, den Angaben im Antrag 
und den danach möglichen Auflagen für Bewilligung 
und Rückforderung der Zuwendung sowie Erhebung 
von Sanktionen maßgeblichen Tatsachen sind sub-
ventionserhebliche Tatsachen im Sinne des § 264 des 
Strafgesetzbuchs (StGB).

	 Ergeben sich aus den Angaben im Antrag, den einge-
reichten Unterlagen oder sonstigen Umständen Zwei-
fel, ob die beantragte oder in Anspruch genommene 
Zuwendung mit den Zuwendungsvoraussetzungen im 
Einklang steht, so hat die Bewilligungsbehörde ge-
genüber der zuwendungsberechtigten Person die Tat-
sachen, deren Aufklärung zur Beseitigung der Zweifel 
notwendig erscheinen, nachträglich als subventionser-
heblich im Sinne des § 264 StGB zu bezeichnen (§ 2 
Abs. 2 des Subventionsgesetzes vom 29. Juli 1976, 
BGBl. I S. 2034, 2037). Die zuwendungsberechtig-
te Person hat im Antrag die Förderbedingungen, die 
Rückforderungs- und Sanktionsbestimmungen und die 
Verpflichtungen anzuerkennen und zu versichern, dass 
ihr die Bedeutung der subventionserheblichen Tatsa-
chen für die Strafbarkeit eines Subventionsbetruges 
bekannt ist.

	 Die zuwendungsberechtigte Person verpflichtet sich, 
der Bewilligungsbehörde unverzüglich alle Tatsachen 
mitzuteilen, die der Bewilligung, der Inanspruchnahme 
oder dem Belassen der Zuwendung entgegenstehen 
oder für die Rückforderung der Zuwendung sowie Er-
hebung von Sanktionen von Bedeutung sind.
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8.3	 Bewirtschaftungsvertrag und Bewilligungsbescheid

8.3.1	 Über die Teilnahme an dem jeweiligen Fördergegen-
stand entscheidet die Bewilligungsbehörde vor Beginn 
des Verpflichtungszeitraums auf der Grundlage der 
Angaben im Antrag auf erstmalige Förderung (Num-
mer 8.2.1). Mit dem Abschluss eines Bewirtschaftungs-
vertrages ist der Antrag auf erstmalige Förderung ge-
nehmigt. Die im Verpflichtungszeitraum einzuhaltenden 
Verpflichtungen und sonstigen Bestimmungen werden 
im Bewirtschaftungsvertrag geregelt.

8.3.2	 Über den jährlich zu stellenden Antrag (Folgeantrag) auf 
Bewilligung und Auszahlung der Förderung wird auf der 
Grundlage der aktuellen Angaben im jeweiligen Antrag 
Agrarförderung und im Flächennachweis Agrarförde-
rung sowie der durchgeführten Kontrollen entschieden. 
Diese Entscheidung und die entsprechende Bewilli-
gung der Mittel werden der zuwendungsberechtigten 
Person mit Bewilligungsbescheid übermittelt.

8.4	 Bewilligung und Auszahlung

8.4.1	 Für die Bewilligung, Abrechnung und Auszahlung so-
wie den Nachweis und die Prüfung der Zuwendungen 
gelten die in Nummer 1.3 genannten Vorschriften in 
Verbindung mit den Regelungen der §§ 23 und 44 Abs. 
1 LHO sowie der Verwaltungsvorschrift zum Vollzug der 
Landeshaushaltsordnung zu § 44 Abs. 1 LHO, insbe-
sondere Teil I und Anlage 3 zu Teil I.

8.4.2	 Die Zuwendungen werden auf der Grundlage des Be-
willigungsbescheides auf das von der zuwendungs-
berechtigten Person bestimmte Konto im beleglosen 
Datenträgeraustauschverfahren durch das für die An-
gelegenheiten der Landwirtschaft zuständige Ministeri-
um gezahlt.

8.4.3	 Der Tag der Auszahlung wird durch das für die Ange-
legenheiten der Landwirtschaft zuständige Ministerium 
festgelegt.

8.5	 Kontrolle

8.5.1	 Das für die Landwirtschaft zuständige Bundesministeri-
um, der Bundesrechnungshof (§§ 91 und 100 BHO), der 
Rechnungshof Rheinland-Pfalz (§§ 91 und 100 LHO), 
die Bescheinigende Stelle für Agrarförderung , das für 
die Angelegenheiten der Landwirtschaft zuständige Mi-
nisterium, die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion, 
das Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum Mosel, 
die Bewilligungsbehörde und die von diesen Stellen 
beauftragten Personen haben das Recht, das Vorliegen 
der Voraussetzungen für die Gewährung der Zuwen-
dung und die Einhaltung der sonstigen Bestimmungen 
durch Besichtigungen vor Ort und durch Einsichtnah-
me in die Bücher, Belege und sonstige Unterlagen zu 
prüfen oder durch Beauftragte prüfen zu lassen und 
Auskünfte einzuholen.

8.5.2	 Die Auskunftspflichtigen haben die Prüfung durch die 
genannten Stellen zu dulden, die mit der Überwachung 
beauftragten Personen zu unterstützen sowie die er-
forderlichen Unterlagen auf Verlangen vorzulegen. Sie 
haben das Betreten ihrer Grundstücke und Geschäfts-
räume während der Geschäfts- und Betriebszeiten 
zuzulassen und sind zur Begleitung des beauftragten 
Kontrollpersonals und zur Bezeichnung der im Antrag 
beschriebenen Flurstücke durch sich selbst oder ihre 
Vertreter verpflichtet. Die Aufwendungen, die der zu-
wendungsberechtigten Person durch die Kontrollmaß-
nahmen entstehen, werden nicht erstattet.

8.5.3	 Auskunftspflichtig ist, wer eine Zuwendung beantragt 
hat. Die auskunftspflichtige Person, ihre gesetzliche 
Vertretung und beauftragte Personen können die Aus-
kunft auf solche Fragen verweigern, deren Beantwor-
tung sie nach den strafprozessualen Vorschriften ver-

weigern könnten.

8.5.4	 Die Kontrollen vor Ort zur Überprüfung der Einhaltung 
der Förderkriterien und sonstigen Verpflichtungen erfol-
gen entsprechend den Regelungen des GAP-Integrier-
tes Verwaltungs- und Kontrollsystem-Gesetzes und der 
GAPInVeKoS-Verordnung.

8.5.5	 Die Kontrollen nach den Nummern 8.5.4 werden nach 
den vom für die Angelegenheiten der Landwirtschaft 
zuständigen Ministerium festgelegten Kriterien von 
dem Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum Mosel 
durchgeführt.

8.5.6	 Die zuwendungsberechtigte Person ist verpflichtet, die 
sich auf die Zuwendung und die durchgeführten Maß-
nahmen beziehenden Unterlagen und Aufzeichnungen 
fünf Jahre nach Beendigung des Verpflichtungszeit-
raums aufzubewahren.

8.6	 Rückforderungen und Sanktionen

8.6.1	 Das Verwaltungsverfahren hinsichtlich des Bewirt-
schaftungsvertrags richtet sich nach § 1 Abs. 1 LVwVfG 
in Verbindung mit den §§ 54 ff. VwVfG.

8.6.2	 Die Zuwendung ist insbesondere zurückzufordern, 
wenn der Bewilligungsbescheid nach Verwaltungs-
verfahrensrecht, Haushaltsrecht oder nach sonstigen 
Rechtsvorschriften von Anfang an unwirksam ist oder 
mit Wirkung für die Vergangenheit aufgehoben wird.

	 Die Aufhebung des Bewilligungsbescheides sowie die 
Rückforderung der Zuwendung richten sich nach § 1 
Abs. 1 LVwVfG in Verbindung mit den §§ 48 bis 49 a 
VwVfG in der jeweils geltenden Fassung. Hierbei kann 
auf die Anforderung von Beträgen, die 100 EUR - Zin-
sen nicht eingeschlossen - nicht übersteigen, verzich-
tet werden.

	 Der zu erstattende Betrag ist vom Eintritt der Unwirk-
samkeit des Verwaltungsaktes an mit fünf Prozent-
punkten über dem Basiszinssatz jährlich zu verzinsen 
(vgl. § 1 Abs. 1 LVwVfG in Verbindung mit § 49 a Abs. 3 
VwVfG). Die Zinspflicht endet zum Zeitpunkt der Zah-
lung des zurückgeforderten Betrages.

	 Hierbei kann auf die Anforderung von Zinsen im Rah-
men der geltenden Kleinbetragsregelung gemäß § 59 
Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 LHO und Anlage zur Nummer 2.3.2 
zu § 59 LHO der VV-LHO verzichtet werden.

	 Beträge unter 3 EUR werden nicht überwiesen (Klein-
betragsregelung gemäß § 59 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 
LHO und Anlage zur Nummer 2.3.2 zu § 59 LHO der 
VV-LHO).

8.6.3	 Geht die Nutzung der dem jeweiligen Fördergegen-
stand unterworfenen Fläche vor Ablauf des fünften Ver-
pflichtungsjahres ganz oder teilweise auf andere Per-
sonen über, muss die zuwendungsberechtigte Person 
die für diese Flächen bislang erhaltenen jährlichen Hek-
tarprämien vollständig zurückzahlen, wenn die Person, 
die das Unternehmen oder Teilflächen des Unterneh-
mens übernimmt, die weitere Einhaltung der eingegan-
genen Verpflichtungen verweigert oder die Einhaltung 
der eingegangenen Verpflichtung nicht möglich ist oder 
die Voraussetzungen nach dieser Verwaltungsvorschrift 
nicht erfüllt sind.

	 Eine Rückforderung der bislang erhaltenen Prämien er-
folgt nicht,
–	 im Falle der endgültigen Aufgabe der landwirt-

schaftlichen Tätigkeit, wenn die zuwendungsbe-
rechtigte Person ihre Verpflichtungen bereits drei 
Jahre erfüllt hat und sich die Übernahme ihrer Ver-
pflichtung durch die Nachfolgerin oder den Nach-
folger nachweislich als nicht durchführbar erweist; 
dies gilt auch für Zuwendungsberechtigte im Sinne 
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der Nummer 4.1.3, wenn diese die Bewirtschaftung 
landwirtschaftlich genutzter Flächen vollständig ein-
stellen,

–	 wenn Umstände eintreten, die von der zuwen-
dungsberechtigten Person nicht zu vertreten sind; 
hierunter fallen insbesondere Flächenverluste durch 
Übergang des Besitzes/Eigentums bei Enteignung 
oder Zwangsversteigerung sowie Flächenverluste 
(vorläufig oder endgültig) durch Übergang des Be-
sitzes/Eigentums im Rahmen von Bodenordnungs-
verfahren nach dem Flurbereinigungsgesetz.

	 Voraussetzung ist jedoch, dass die Gründe der Bewil-
ligungsbehörde von der am Programm teilnehmenden 
Person spätestens mit Abgabe des nächstfolgenden 
Flächennachweises Agrarförderung nach Eintritt des 
Ereignisses mitgeteilt werden.

8.6.4	 Im Falle der Nichteinhaltung der eingegangenen Ver-
pflichtungen infolge höherer Gewalt, wie zum Beispiel 
Tod der zuwendungsberechtigten Person, länger an-
dauernde Berufsunfähigkeit, Enteignung eines we-
sentlichen Teils des Betriebs, soweit sie am Tag des 
Eingangs der Verpflichtung nicht vorhersehbar war, 
schwere Naturkatastrophe, die die landwirtschaftliche 
Fläche des Unternehmens erheblich in Mitleidenschaft 
zieht, unfallbedingte Zerstörung der Stallungen, Seu-
chenbefall des ganzen oder eines Teils des in die Ver-
pflichtungen einbezogenen Tierbestandes, entscheidet 
die Bewilligungsbehörde im Benehmen mit der Auf-
sichts- und Dienstleistungsdirektion über die Anerken-
nung und deren Behandlung.

	 Fälle höherer Gewalt gemäß Artikel 4 der Verordnung 
(EU) Nr. 640/2014 der Kommission vom 11. März 2014 
zur Ergänzung der Verordnung (EU) Nr. 1306/2013 des 
Europäischen Parlaments und des Rates in Bezug auf 
das integrierte Verwaltungs- und Kontrollsystem und 
die Bedingungen für die Ablehnung oder Rücknahme 
von Zahlungen sowie für Verwaltungssanktionen im 
Rahmen von Direktzahlungen, Entwicklungsmaßnah-
men für den ländlichen Raum und der Cross-Compli-
ance (ABl. EU Nr. L 181 S. 48) können nur anerkannt 
werden, wenn sie innerhalb von 15 Arbeitstagen nach 
dem Zeitpunkt, ab dem die zuwendungsberechtigte 
Person oder deren Vertretung oder deren Rechtsnach-
folgerin oder Rechtsnachfolger dazu in der Lage ist, 
schriftlich oder zur Niederschrift bei der Bewilligungs-
behörde mitgeteilt werden.

	 Artikel 47 Abs. 4 der Verordnung (EU) 1305/2006 des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. De-
zember 2013 über die Förderung der ländlichen Ent-
wicklung durch den Europäischen Landwirtschafts-
fonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) 
und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 1698/2005 
(ABl. EU Nr. L 347 S. 487) in Verbindung mit Artikel 2 
der Verordnung (EU) 1306/2013 des Europäischen Par-
laments und des Rates vom 17. Dezember 2013 über 
die Finanzierung, die Verwaltung und das Kontrollsys-
tem der Gemeinsamen Agrarpolitik und zur Aufhebung 
der Verordnungen (EWG) Nr. 352/78, (EG) Nr. 165/94, 
(EG) Nr. 2799/98, (EG) Nr. 814/2000, (EG) Nr. 1290/2005 
und (EG) Nr. 485/2008 des Rates (ABl. EU Nr. L 347 
S. 549) und mit Artikel 4 der Verordnung (EU) 640/2014 
finden Anwendung.

8.6.5	 Im Falle von Übererklärungen bei den beantragten 
Flächen auf den dem jeweiligen Fördergegenstand un-
terliegenden Flächen sowie Nichtanmeldung von Flä-
chen gelten die Artikel 16 bis 19 der Verordnung (EU) 
Nr. 640/2014.

	 Gemäß Artikel 35 Abs. 1 der Verordnung (EU) 
Nr. 640/2014 wird die beantragte Förderung zurückge-
nommen, wenn Verstöße gegen einzelne Zuwendungs-

voraussetzungen vorliegen.

8.6.6	 Im Falle von fachlichen Verstößen gegen Bewirtschaf-
tungsvorgaben gemäß den Grundsätzen (Nummer 8.1) 
oder dieser Verwaltungsvorschrift gilt Artikel 35 der Ver-
ordnung (EU) Nr. 640/2014.

8.6.7	 Im Falle von Verstößen gegen die einschlägigen ob-
ligatorischen Grundanforderungen gemäß Titel VI 
Kapitel  I der Verordnung (EU) Nr. 1306/2013, die ein-
schlägigen Kriterien und Mindesttätigkeiten gemäß Ar-
tikel 4 Abs. 1 Buchst. c Ziffer ii und iii der Verordnung 
(EU) Nr. 1307/2013 des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 17. Dezember 2013 mit Vorschriften 
über Direktzahlungen an Inhaber landwirtschaftlicher 
Betriebe im Rahmen von Stützungsregelungen der Ge-
meinsamen Agrarpolitik und zur Aufhebung der Verord-
nung (EG) Nr. 637/2008 des Rates und der Verordnung 
(EG) Nr. 73/2009 des Rates (ABl. EU Nr. L 347 S. 608), 
die einschlägigen Mindestanforderungen für den Ein-
satz von Düngemitteln und Pflanzenschutzmitteln, die 
GAP-Konditionalitäten oder sonstige einschlägige ver-
pflichtende Anforderungen des nationalen Rechts gel-
ten Artikel 38 ff. der Verordnung (EU) Nr. 640/2014.

8.6.8	 Im Falle von Mehrfachkürzungen findet § 47 
GAPInVeKoS-Verordnung Anwendung.

8.6.9	 Kommt die zuwendungsberechtigte Person der Ver-
pflichtung nicht nach, jährlich einen Folgeantrag zu 
stellen (Nummer 8.2.3), so liegt ein Verstoß gegen Mit-
wirkungspflichten vor. Dies hat zur Konsequenz, dass 
im Jahr der Nichtantragstellung keine Zuwendung ge-
währt wird. Im Wiederholungsfall wird die bisher ge-
zahlte Zuwendung zurückgefordert. Der Bewirtschaf-
tungsvertrag wird ex tunc unwirksam.

9	 Inkrafttreten und Übergangsregelung

9.1	 Diese Verwaltungsvorschrift tritt mit Wirkung vom 1. Ja-
nuar 2023 in Kraft.

9.2	 Für die Abwicklung der zum Zeitpunkt des Inkrafttre-
tens dieser Verwaltungsvorschrift bereits bewilligten 
Bewirtschaftungsverträge sind die bisherigen Regelun-
gen der Verwaltungsvorschrift über das Programm zur 
Förderung extensiver Erzeugungspraktiken im Agrarbe-
reich aus Gründen des Umweltschutzes und des Land-
schaftserhalts und Ausgleichszulage für benachteilig-
te Gebiete (Entwicklung von Umwelt, Landwirtschaft 
und Landschaft – EULLa und AGZ) vom 13. Juni 2017 
(MinBl. S. 207; 2022 S. 266), zuletzt geändert durch 
Verwaltungsvorschrift vom 6. Februar 2023 (MinBl. 
S. 26), weiter anzuwenden.

MinBl. 2024, S. 214

78143	 Förderung von flächenbezogenen
Interventionen im Rahmen der Umsetzung 
des GAP-Strategieplans in Rheinland-Pfalz 

(VV GAP-SP in RLP)
Verwaltungsvorschrift des Ministeriums für Wirtschaft, Verkehr, 

Landwirtschaft und Weinbau 
vom 16. Juli 2024 (8603)

1	 Zielsetzung und Rechtsgrundlagen

1.1	 Das Land Rheinland-Pfalz gewährt Zuwendungen auf 
der Grundlage des geltenden GAP-Strategieplans 
2023 – 2027 der Bundesrepublik Deutschland (CCI: 
2023DE06AFSP0001). Diese Verwaltungsvorschrift 
dient der Regelung des Verfahrens zur Gewährung von 
Zuwendungen, der Auszahlung von Zuwendungen, 
der Kontrolle der Verwendung der Zuwendungen, der 
Rückerstattung von Zuwendungen sowie der Vornah-
me von Verwaltungssanktionen.
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1.2	 Die Regelungen dieser Verwaltungsvorschrift erfolgen 
auf der Grundlage der folgenden Vorschriften und Be-
stimmungen in der jeweils geltenden Fassung:

1.2.1	 Verordnung (EU) 2021/2115 des Europäischen Parla-
ments und des Rates vom 2. Dezember 2021 mit Vor-
schriften für die Unterstützung der von den Mitglied-
staaten im Rahmen der Gemeinsamen Agrarpolitik zu 
erstellenden und durch den Europäischen Garantie-
fonds für die Landwirtschaft (EGFL) und den Europä-
ischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des 
ländlichen Raums (ELER) zu finanzierenden Strategie-
pläne (GAP-Strategiepläne) und zur Aufhebung der Ver-
ordnung (EU) Nr. 1305/2013 sowie der Verordnung (EU) 
Nr. 1307/2013 (ABl. EU Nr. L 435 S. 1),

1.2.2	 Verordnung (EG, Euratom) Nr. 2988/95 des Rates vom 
18. Dezember 1995 über den Schutz der finanziellen 
Interessen der Europäischen Gemeinschaften (ABl. EG 
Nr. L 312 S. 1),

1.2.3	 Verordnung (EU) 2021/1060 des Europäischen Parla-
ments und des Rates vom 24. Juni 2021 mit gemein-
samen Bestimmungen für den Europäischen Fonds 
für regionale Entwicklung, den Europäischen Sozial-
fonds Plus, den Kohäsionsfonds, den Fonds für einen 
gerechten Übergang und den Europäischen Meeres-, 
Fischerei- und Aquakulturfonds sowie mit Haushalts-
vorschriften für diese Fonds und für den Asyl-, Migra-
tions- und Integrationsfonds, den Fonds für die innere 
Sicherheit und das Instrument für finanzielle Hilfe im 
Bereich Grenzverwaltung und Visumpolitik (ABl. EU Nr. 
L 231 S. 159),

1.2.4	 Verordnung (EU) 2021/2116 des Europäischen Parla-
ments und des Rates vom 2. Dezember 2021 über die 
Finanzierung, Verwaltung und Überwachung der Ge-
meinsamen Agrarpolitik und zur Aufhebung der Verord-
nung (EU) Nr. 1306/2013 (ABl. EU Nr. L 435 S. 187),

1.2.5	 Verordnung (EU) 2021/2117 des Europäischen Parla-
ments und des Rates vom 2. Dezember 2021 zur Än-
derung der Verordnungen (EU) Nr. 1308/2013 über eine 
gemeinsame Marktorganisation für landwirtschaftliche 
Erzeugnisse, (EU) Nr. 1151/2012 über Qualitätsrege-
lungen für Agrarerzeugnisse und Lebensmittel, (EU) 
Nr. 251/2014 über die Begriffsbestimmung, Beschrei-
bung, Aufmachung und Etikettierung von aromatisier-
ten Weinerzeugnissen sowie den Schutz geografischer 
Angaben für aromatisierte Weinerzeugnisse und (EU) 
Nr. 228/2013 über Sondermaßnahmen im Bereich der 
Landwirtschaft zugunsten der Regionen in äußerster 
Randlage der Union (ABl. EU Nr. L 435 S. 262),

1.2.6	 GAK-Gesetz in der Fassung vom 21. Juli 1988 (BGBl. I 
S. 1055),

1.2.7	 Verordnung (EU, Euratom) 2018/1046 des Europä-
ischen Parlaments und des Rates vom 18. Juli 2018 
über die Haushaltsordnung für den Gesamthaushalts-
plan der Union, zur Änderung der Verordnungen (EU) 
Nr. 1296/2013, (EU) Nr. 1301/2013, (EU) Nr. 1303/2013, 
(EU) Nr. 1304/2013, (EU) Nr. 1309/2013, (EU) 
Nr.  1316/2013, (EU) Nr. 223/2014, (EU) Nr. 283/2014 
und des Beschlusses Nr. 541/2014/EU sowie zur Auf-
hebung der Verordnung (EU, Euratom) Nr. 966/2012 
(ABl. EU Nr. L 193 S. 1),

1.2.8	 Delegierte und Durchführungsrechtsakte der Europä-
ischen Kommission, die auf die vorgenannten EU-Ver-
ordnungen Bezug nehmen,

1.2.9	 einschlägige beihilferechtliche Vorschriften,

1.2.10	 vergaberechtliche Vorschriften einschließlich des Be-
schlusses der Kommission vom 14. Mai 2019 zur Fest-
legung der Leitlinien für die Festsetzung von Finanz-
korrekturen, die bei Verstößen gegen die Vorschriften 

für die Vergabe öffentlicher Aufträge auf von der Union 
finanzierte Ausgaben anzuwenden sind (C(2019) 3452 
final),

1.2.11	 § 1 des Landesverwaltungsverfahrensgesetzes (LVwVfG) 
vom 23. Dezember 1976 (GVBl. S. 308, BS 2010-3) 
in Verbindung mit dem Verwaltungsverfahrensgesetz 
(VwVfG) in der Fassung vom 23. Januar 2003 (BGBl. I 
S. 102),

1.2.12	 Weingesetz in der Fassung vom 18. Januar 2011 
(BGBl. I S. 66),

1.2.13	 GAP-Integriertes Verwaltungs- und Kontrollsystem-
Gesetz (GAPInVeKoSG) vom 10. August 2021 (BGBl. I 
S. 3523; 2022 I S. 2262),

1.2.14	 GAPInVeKoS-Verordnung vom 19. Dezember 2022 
(BAnz AT 19.12.2022 V1),

1.2.15	 GAP-Konditionalitäten-Gesetz vom 16. Juli 2021 
(BGBl. I S. 2996; 2022 I S. 2262),

1.2.16	 GAP-Konditionalitäten-Verordnung vom 7. Dezember 
2022 (BGBl. I S. 2244),

1.2.17	 GAP-Direktzahlungen-Gesetz vom 16. Juli 2021 
(BGBl. I S. 3003; 2022 I S. 2262),

1.2.18	 GAP-Direktzahlungen-Verordnung vom 24. Januar 
2022 (BGBl. I S. 139; 2022 I S. 2287),

1.2.19	 Landesverordnung zur Umsetzung und Durchführung 
der Rechtsvorschriften der Gemeinsamen Agrarpoli-
tik zu den Direktzahlungen vom 19. Juni 2024 (GVBl. 
S. 281, BS 7847-7),

1.2.20	 Landeshaushaltsordnung (LHO) vom 20. Dezember 
1971 (GVBl. 1972 S. 2, BS 63-1) sowie Verwaltungsvor-
schrift zum Vollzug der Landeshaushaltsordnung (VV-
LHO) vom 20. Dezember 2002 (MinBl. 2003 S. 22, 324; 
2022 S. 266),

1.2.21	 Landestransparenzgesetz vom 27. November 2015 
(GVBl. S. 383, BS 2010-10).

1.3	 Die Interventionskategorien nach Artikel 42 Buchst. a 
sowie Artikel 58 Abs. 1 Buchst. a und d der Verordnung 
(EU) 2021/2115 werden nicht einbezogen.

1.4	 Soweit erforderlich, wird diese Verwaltungsvorschrift 
durch interventionsbezogene Umsetzungsregelungen 
zu den einzelnen Interventionen gemäß Nummer 2 er-
gänzt.

1.5	 Ein Rechtsanspruch auf Gewährung der Förderung be-
steht nicht. Die Bewilligungsbehörde (Nummer 9.2.1) 
entscheidet nach pflichtgemäßem Ermessen im Rah-
men der verfügbaren Haushaltsmittel. Bestehende Ver-
pflichtungen werden vorrangig ausgezahlt.

2	 Zuwendungszweck und einzelne Interventionen

2.1	 Die Interventionskategorien, Interventionen, Teilinter-
ventionen und Fördergegenstände (im Folgenden Inter-
ventionen), ihr konkreter Zuwendungszweck und ihre 
Förderbedingungen sind im GAP-Strategieplan 2023 
– 2027 der Bundesrepublik Deutschland beschrieben. 
Der GAP-Strategieplan und die Kurzbeschreibungen 
der Interventionen sowie die Auswahlkriterien in der je-
weils gültigen Fassung sind auf der Internetseite www.
GAP-SP.rlp.de als Download abrufbar. Für die Gewäh-
rung von Zuwendungen sind die jeweils gültigen Fas-
sungen des GAP-Strategieplans, der Kurzbeschreibun-
gen und der Auswahlkriterien maßgeblich.

	 Bei begrenzt zur Verfügung stehenden Haushalts-
mitteln ergibt sich die Rangfolge der Bewilligung der 
Anträge auf Fördermittel aus den „Verfahrensregeln 
zur Umsetzung der Teilmaßnahmen der Agrarumwelt- 
und Klimamaßnahmen sowie der Teilmaßnahmen der 
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Förderung des ökologischen Landbaus“ der Projekt-
auswahlkriterien zum GAP-Strategieplan in der jeweils 
gültigen Fassung. Die Projektauswahlkriterien und Ver-
fahrensregeln werden nach Anhörung des Begleitaus-
schusses von dem für die Angelegenheiten der Land-
wirtschaft zuständigen Ministerium festgelegt und auf 
der Internetseite www.eler-eulle.rlp.de veröffentlicht. 
Die Durchführung eines Auswahlverfahrens ist durch 
das für die Angelegenheiten der Landwirtschaft zustän-
dige Ministerium zu dokumentieren.

2.2	 Diese Verwaltungsvorschrift gilt für die folgenden in 
Rheinland-Pfalz umgesetzten flächenbezogenen Inter-
ventionen nach den Artikeln 70 und 71 der Verordnung 
(EU) 2021/2115:

2.2.1	 DEB-EL-0101 Bewirtschaftungsverpflichtungen zur 
Verbesserung des Klimaschutzes

•	 DEB-EL-0101-01-a Umwandlung von Ackerland in 
Grünland/Dauergrünland - Befristete Umwandlung 
von Ackerflächen in Grünland ggf. mit Festlegung 
von Gebietskulissen (bspw. Moore, entlang von Ge-
wässern und sonstigen sensiblen Gebieten)

•	 DEB-EL-0101-02-a Extensive Grünlandbewirtschaf-
tung - Extensive Bewirtschaftung des (Dauer-)Grün-
landes mit Vorgaben zum RGV-Besatz/ha HFF (Ab-
grenzung zur Ökoregelung)

•	 DEB-EL-0101-05-a Kooperative Klimaschutzmaß-
nahmen - Umsetzung kooperativer Klimaschutz-
maßnahmen in einem Projektgebiet einschließlich 
Projektmanagement

2.2.2	 DEB-EL-0102 Bewirtschaftungsverpflichtungen zur 
Verbesserung der Wasserqualität

•	 DEB-EL-0102-07-b Biologischer oder biotechni-
scher Pflanzenschutz - Anwendung der Phero-
monverwirrmethode bei Verzicht auf den Einsatz 
chemisch-synthetischer Insektizide auf den bean-
tragten Flächen gegen denselben Schädling

2.2.3	 DEB-EL-0103 Bewirtschaftungsverpflichtungen zur 
Verbesserung des Bodenschutzes

•	 DEB-EL-0103-04-a Besondere Fruchtfolge/vielfäl-
tige Kulturen im Ackerbau - Einhaltung vielfältiger 
Fruchtfolgen/vielfältiger Kulturen mit mindestens 
jährlich fünf verschiedenen Hauptfruchtarten

2.2.4	 DEB-EL-0105 Bewirtschaftungsverpflichtungen zur 
Verbesserung der Biodiversität

•	 DEB-EL-0105-01-a Naturschutzorientierte Grün-
landbewirtschaftung – Nutzungsvorgaben hinsicht-
lich Schnittzeitpunkt / Bewirtschaftungsruhe / Nut-
zungspause / Nutzungshäufigkeit / Mahdverfahren / 
Weide- und Mähweidenutzung (Vertragsnaturschutz 
Grünland)

•	 DEB-EL-0105-03-b und -d Naturschutzorientierte 
Ackernutzung - Anlage von Sonderstrukturen mit 
Lebensraumfunktionen (z. B. teilweiser Erntever-
zicht, Schlagteilung und Verschiedene Brachefor-
men einschließlich Stoppelbrache (Vertragsnatur-
schutz Acker)

•	 DEB-EL-0105-03-c Naturschutzorientierte Acker-
nutzung - Anlage / Pflege von Blühflächen, Blüh-
streifen, Randstreifen, Schonstreifen

•	 DEB-EL-105-04-a Ergebnisorientierte Honorierung 
von mehr als vier Kennarten der Wildpflanzen – 
Nachweis von mehr als vier ausgewählten Kennar-
ten nach definierten Kriterien (Vertragsnaturschutz 
Kennarten)

•	 DEB-EL-0105-06-a Extensive Bewirtschaftung von 

Dauerkulturen (Weinbergs- und Erwerbsobstan-
lagen) – Förderung von bestockten Rebflächen in 
Steil- und Terrassenlagen aufgrund der Hangnei-
gung oder Stützmauern, die nur unter erschwerten 
Bedingungen bewirtschaftet werden können

•	 DEB-EL-0105-07-a Kooperative Biodiversitätsmaß-
nahmen - Kooperative Biodiversitätsmaßnahmen - 
Umsetzung kooperativer Biodiversitätsmaßnahmen 
in einem Projektgebiet, einschließlich Projektma-
nagement

2.2.5	 DEB-EL-0108 Einführung des ökologischen Land-
baus

•	 DEB-EL-0108-01 Einführung des Ökologischen/
Biologischen Landbaus

•	 DEB-EL-0108-02 Beibehaltung des Ökologischen/
Biologischen Landbaus

2.2.6	 DEB-EL-0201 Ausgleichszulage für benachteiligte 
Gebiete

•	 DEB-EL-0201-02 Natürliche Benachteiligung

•	 DEB-EL-0201-03 Spezifische Gebiete

3	 Allgemeine Bestimmungen

3.1	 Grundlage für die Berechnung des Viehbesatzes ist der 
in raufutterfressenden Großvieheinheiten (RGV) ausge-
drückte, im Unternehmen vorhandene anrechenbare 
Viehbestand. Auf vertraglicher Grundlage als Pensi-
onsvieh gehaltene Tiere sind beim Viehbesatz unter 
Berücksichtigung der Pensionsdauer anzurechnen.

	 Für die Umrechnung des Viehbestandes in RGV gilt 
grundsätzlich folgender Umrechnungsschlüssel:

	 Kälber und Jungvieh unter 6 Monaten� 0,40 RGV
	 Rinder von 6 Monaten bis zu 2 Jahren� 0,60 RGV
	 Rinder von mehr als 2 Jahren� 1,00 RGV
	 Equiden von mehr als 6 Monaten� 1,00 RGV
	 Ponys� 0,70 RGV
	 Schafe� 0,15 RGV
	 Ziegen� 0,15 RGV
	 Mutterdamtiere� 0,20 RGV
	 Lamas� 0,40 RGV
	 Alpakas, Guanakos� 0,30 RGV
	 Andere Tiere oder Altersgruppen werden nicht berück-

sichtigt.

	 Für alle raufutterfressenden Tiere muss je Tierart ein 
fortlaufend aktualisiertes Bestandsverzeichnis geführt 
werden.

3.2	 Die Zuwendung wird nach den vorhandenen anrechen-
baren Flächen im Flächennachweis Agrarförderung be-
rechnet, der im Jahr der jeweiligen Antragstellung zur 
Weitergewährung vorgelegt wird.

3.3	 Ackerflächen, die als Grünland umgewandelt wer-
den (Nummern 4.5 und 4.6.3) oder für die Anlage von 
Ackerrandstreifen (Nummern 4.8.1 und 4.8.2) oder 
Saum- und Bandstrukturen (Nummer 4.4) genutzt wer-
den, gelten weiterhin als landwirtschaftlich genutzte 
Fläche. 

3.4	 Die Verpflichtungen auf Ebene des landwirtschaftlichen 
Betriebs, die sich aus den Grundanforderungen an die 
Betriebsführung und/oder den Standards für den guten 
landwirtschaftlichen und ökologischen Zustand nach 
dem GAP-Konditionalitäten-Gesetz und der GAP-Kon-
ditionalitäten-Verordnung ergeben, sind einzuhalten.

3.5	 Die Regelungen des GAP-Integriertes Verwaltungs- 
und Kontrollsystem-Gesetzes, der GAPInVeKoS-Ver-
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ordnung und der Landesverordnung zur Umsetzung 
und Durchführung der Rechtsvorschriften der Ge-
meinsamen Agrarpolitik zu den flächenbezogenen In-
terventionen finden für die Förderung nach dieser Ver-
waltungsvorschrift im Hinblick auf das dort festgelegte 
Referenzflächensystem und die vorgenommenen Defi-
nitionen, die betriebsbezogenen Angaben, die flächen-
bezogenen Angaben, die Form- und Fristvorgaben zum 
Antragsverfahren sowie die Vorgaben zu Kontrollen und 
Sanktionen Anwendung.

4	 Gegenstand der Förderung

	 Förderfähig sind die folgenden Interventionen des 
GAP-Strategieplans:

4.1	 DEB-EL-0101-02-a: Extensive Grünlandbewirtschaf-
tung - Umweltschonende Grünlandbewirtschaftung im 
Unternehmen und tiergerechte Haltung auf Grünland - 
die umweltschonende Bewirtschaftung der gesamten 
Dauergrünlandfläche des Unternehmens durch Rinder-, 
Schaf-, Ziegen-, und/oder Pferdehaltung und die tier-
gerechte Haltung auf Dauergrünland,

4.2	 DEB-EL-0103-04-a: Besondere Fruchtfolge/vielfältige 
Kulturen im Ackerbau - die Einführung und Beibehal-
tung vielfältiger Kulturen im Ackerbau,

4.3	 DEB-EL-0105-06-a: Extensive Bewirtschaftung von 
Dauerkulturen - die umweltschonende Bewirtschaftung 
der Steil- und Steilstlagen im Weinbau,

4.4	 DEB-EL-0105-03-c: Naturschutzorientierte Ackernut-
zung – Anlage / Pflege von Blühflächen, Blühstreifen 
- die Anlage von Saum- und Bandstrukturen im Acker-
bau und deren extensive Bewirtschaftung und dort

4.4.1	 die Einführung der Anlage von Saum- und Bandstruk-
turen im Ackerbau mit mehrjährigen Begrünungsmi-
schungen oder

4.4.2	 die Beibehaltung der Anlage von Saum- und Band-
strukturen im Ackerbau,

4.5	 DEB-EL-0101-01-a: Umwandlung von Ackerland in 
Grünland/Dauergrünland - die Einführung und Beibe-
haltung der Umwandlung einzelner Ackerflächen in 
Grünland,

4.6	 DEB-EL-0105-01-a: Naturschutzorientierte Grünland-
bewirtschaftung - der Vertragsnaturschutz Grünland 
durch

4.6.1	 die extensive Bewirtschaftung von Mähwiesen und 
Weiden und/oder

4.6.2	 die extensive Bewirtschaftung von artenreichem Grün-
land und/oder

4.6.3	 die extensive Bewirtschaftung von umgewandelten 
Ackerflächen in artenreiches Grünland und/oder

4.6.4	 im Falle der Nummern 4.6.1 und/oder 4.6.2 die ganz-
jährige Beweidung auf den geförderten Flächen,

4.6.5	 im Falle der Nummern 4.6.1 und/oder 4.6.2 die Förde-
rung von einjährigen Brachestrukturen,

4.7	 DEB-EL-105-04-a: Ergebnisorientierte Honorierung 
von mehr als vier Kennarten der Wildpflanzen – der 
Vertragsnaturschutz Kennarten durch

4.7.1	 die extensive Bewirtschaftung von Mähwiesen und 
Weiden nach dem Kennartenprogramm und/oder

4.7.2	 die extensive Bewirtschaftung von artenreichem Grün-
land nach dem Kennartenprogramm,

4.8	 DEB-EL-0105-03-b und –d: Naturschutzorientierte 
Ackernutzung - der Vertragsnaturschutz Acker durch

4.8.1	 die Anlage von Ackerrandstreifen zum Schutz von 

Ackerwildkräutern und/oder

4.8.2	 die Anlage von variablen Ackerrandstreifen zum Schutz 
von Wildtieren,

4.9	 DEB-EL-0102-07-b: Biologischer oder biotechnischer 
Pflanzenschutz – Anwendung der Pheromonverwirrme-
thode im Weinbau,

4.10	 DEB-EL-0108-01: Einführung des Ökologischen/Biolo-
gischen Landbaus - die Einführung der ökologischen 
Wirtschaftsweise im Unternehmen (Acker-, Obst- und 
Weinbau sowie Grünlandbewirtschaftung),

4.11	 DEB-EL-0108-02: Beibehaltung des Ökologischen/
Biologischen Landbaus - die Beibehaltung der öko-
logischen Wirtschaftsweise im Unternehmen (Acker-, 
Obst- und Weinbau sowie Grünlandbewirtschaftung),

4.12 	 DEB-EL-0201: Ausgleichszulage für benachteiligte 
Gebiete - bei der Ausgleichszulage die landwirtschaft-
lichen Flächen in der Kulisse der benachteiligten Ge-
biete.

5	 Zuwendungsberechtigte Personen

5.1	 Gefördert werden können

5.1.1	 landwirtschaftliche Unternehmerinnen und Unterneh-
mer im Sinne des § 1 des Gesetzes über die Alterssi-
cherung der Landwirte (ALG) vom 29. Juli 1994 (BGBl. I 
S. 1890, 1891) in der jeweils geltenden Fassung als 
Einzelunternehmerinnen oder Einzelunternehmer oder, 
jeweils nur gemeinsam, als Mitgesellschafterinnen oder 
Mitgesellschafter einer Gesellschaft. Gesellschaften 
können gefördert werden, wenn mindestens eine Mit-
gesellschafterin oder ein Mitgesellschafter die Voraus-
setzungen des § 1 ALG erfüllt. In begründeten Einzel-
fällen kann die Bewilligungsbehörde mit Zustimmung 
des für die Angelegenheiten der Landwirtschaft zu-
ständigen Ministeriums Ausnahmen von den in Satz 1 
genannten Voraussetzungen zulassen.

5.1.2	 Körperschaften, Personenvereinigungen oder Vermö-
gensmassen, die ein land- oder forstwirtschaftliches 
Unternehmen bewirtschaften und ausschließlich und 
unmittelbar kirchliche, gemeinnützige oder mildtätige 
Zwecke im Sinne des Steuerrechts (§§ 51 ff. der Ab-
gabenordnung vom 1. Oktober 2022 - BGBl. I S. 3866; 
2003 I S. 61 - in der jeweils geltenden Fassung) verfol-
gen,

5.1.3	 sonstige private Grundstückseigentümerinnen oder 
Grundstückseigentümer sowie Nutzungsberechtigte 
von Grundstücken in den Interventionen

a)	 DEB-EL-0105-06-a Extensive Bewirtschaftung von 
Dauerkulturen,

b)	 DEB-EL-0105-01-a Naturschutzorientierte Grün-
landbewirtschaftung und

c)	 DEB-EL-105-04-a Ergebnisorientierte Honorierung 
von mehr als vier Kennarten der Wildpflanzen.

	 In der Intervention DEB-EL-0102-07-b Biotechnischer 
Pflanzenschutz – Anwendung der Pheromonverwirrme-
thode sind die vorgenannten Personen nur als Mitglie-
der einer Anwendergemeinschaft zuwendungsberech-
tigt.

5.2	 Personen, deren landwirtschaftliche Unternehmen die 
Mindestgröße im Sinne des § 1 Abs. 2 und 5 ALG un-
terschreiten, sind von der Teilnahme an den folgenden 
Programmteilen ausgenommen:

a)	 DEB-EL-0101-02-a Extensive Grünlandbewirtschaf-
tung,

b)	 DEB-EL-0103-04-a vielfältige Kulturen im Ackerbau, 
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c)	 DEB-EL-0105-03-c Naturschutzorientierte Acker-
nutzung - Anlage/Pflege von Blühflächen, Blühstrei-
fen, Randstreifen, Schonstreifen,

d)	 DEB-EL-0101-01-a Umwandlung von Ackerland in 
Grünland/Dauergrünland,

e)	 DEB-EL-0105-03-b und -d Naturschutzorientierte 
Ackernutzung,

f)	 DEB-EL-0102-07-b Biotechnischer Pflanzenschutz 
– Anwendung der Pheromonverwirrmethode und

g)	 DEB-EL-0108 Ökologischer/Biologischer Landbau.

5.3	 Die in den Nummern 5.1.1 und 5.1.2 genannten Vor-
gaben sind während der Dauer des Verpflichtungszeit-
raums (Nummer 6.1) einzuhalten.

5.4	 Abweichend von den Nummern 5.1 bis 5.3 werden für 
die Ausgleichszulage Betriebsinhaber gefördert, deren 
Betriebssitz im Sinne von § 2 der InVeKoS-Verordnung 
(InVeKoSV) vom 24. Februar 2015 (BGBl. I S. 166) in 
der jeweils geltenden Fassung in Rheinland-Pfalz liegt 
und die eine landwirtschaftliche Tätigkeit auf Flächen, 
deren Nutzung überwiegend landwirtschaftlichen Zwe-
cken dient, ausüben.

6	 Allgemeine Zuwendungsvoraussetzungen

6.1	 Der Verpflichtungszeitraum beträgt für Agrarumwelt- 
und Klimamaßnahmen und im ökologischen Landbau 
bei allen Interventionen mindestens fünf Jahre und be-
ginnt bei allen Interventionen am 1. Januar des ersten 
Verpflichtungsjahres und endet am 31. Dezember des 
letzten Verpflichtungsjahres. Am Ende der Förderpe-
riode kann das für die Angelegenheiten der Landwirt-
schaft zuständige Ministerium eine Verlängerung der 
Verpflichtungen um ein bis zwei Jahre zulassen. Für die 
Ausgleichszulage gilt das Kalenderjahr der Antragstel-
lung als Bewirtschaftungszeitraum.

6.2	 Die Bewirtschaftung und ggf. die Einsaat der gesamten 
zur Förderung beantragten Flächen hat gemäß den gel-
tenden Grundsätzen (Nummer 2.1) zu erfolgen.

6.3	 Die zuwendungsberechtigte Person ist für die Dauer 
des Verpflichtungszeitraums verpflichtet, der Bewil-
ligungsbehörde alle sonstigen erhaltenen öffentlich-
rechtlichen Zuwendungen (z. B. durch die Naturschutz-
behörden oder durch die Träger der Wasserversorgung) 
mitzuteilen, soweit diese Zuwendungen für Flächen 
gewährt werden, die Gegenstand eines Bewirtschaf-
tungsvertrages (Nummer 6.7.1) sind. Betreffen die vor-
genannten Zuwendungen die gleichen Auflagen, sind 
die hiervon betroffenen Flächen von einer Förderung 
nach dieser Verwaltungsvorschrift ausgeschlossen.

6.4	 Auf schriftlichen Antrag hin kann ein bereits einer 
Agrarumweltverpflichtung unterliegendes Unterneh-
men während des Verpflichtungszeitraums mit allen 
oder einem Teil seiner Flächen unter Ausschluss einer 
Doppelförderung in andere Verpflichtungen, die höhe-
re ökologische Wirkungen aufweisen, wechseln sowie 
gleichzeitig andere Verpflichtungen eingehen. Die je-
weils geltenden Voraussetzungen liegen der Bewilli-
gungsbehörde schriftlich vor und können dort einge-
sehen werden.

6.5	 Die zuwendungsberechtigte Person ist verpflichtet, im 
jährlichen Flächennachweis Agrarförderung nach § 11 
Abs. 1 GAPInVeKoS-Verordnung gegenüber der Bewil-
ligungsbehörde alle ihre Flächen anzugeben.

	 Die Nutzungsberechtigung ist durch die zuwendungs-
berechtigte Person für die beantragten Flächen für die 
Dauer des Verpflichtungszeitraums sicherzustellen.

6.6	 Die zuwendungsberechtigten Personen oder Mitglieder 
der Anwendergemeinschaft sind bei allen Interventi-

onen verpflichtet, die Anforderungen des Artikels 70 
Abs. 3 der Verordnung (EU) 2021/2115 einzuhalten.

6.7	 Die Zuwendungen können nur gewährt werden, wenn

6.7.1	 die zuwendungsberechtigte Person mit dem Land 
Rheinland-Pfalz, vertreten durch die Bewilligungsbe-
hörde (Nummer 9.2.1), einen Bewirtschaftungsvertrag 
abschließt, in dem sie sich für die Dauer des Verpflich-
tungszeitraums (Nummer 6.1) verpflichtet, die für die 
beantragte Intervention aufgeführten Verpflichtungen 
einzuhalten,

6.7.2	 die in den jeweils gültigen Grundsätzen (Nummer 2.1) 
vorgeschriebenen Aufzeichnungen unverzüglich nach 
Durchführung der jeweiligen Tätigkeit geführt werden,

6.7.3	 keine Handlungen vorliegen, die nachgewiesenerma-
ßen die Erlangung eines Vorteils zum Ziel haben, der 
den Zielsetzungen der einschlägigen Gemeinschafts-
vorschriften und dieses Programms zuwiderläuft, in-
dem zum Beispiel künstliche Voraussetzungen für die 
Erlangung dieses Vorteils geschaffen werden.

6.8	 Für Flächen, die als Kompensationsflächen, wie z. B. 
Ausgleichsflächen oder Ökokontoflächen ausgewiesen 
sind, wird nach dieser Verwaltungsvorschrift keine För-
derung gewährt. Die zuwendungsberechtigte Person 
ist verpflichtet, der Bewilligungsbehörde alle derartigen 
vom Unternehmen bewirtschafteten oder gepflegten 
Flächen mitzuteilen. Zuwendungsberechtigte Personen 
oder Unternehmen, die auf der Grundlage dieser Ver-
waltungsvorschrift ausschließlich die Ausgleichszulage 
beantragen, sind von den Regelungen dieser Num-
mer 6.8 ausgenommen.

6.9	 Für Flächen, die gemäß § 5 Abs. 1 und 4 der Agrarzah-
lungen-Verpflichtungenverordnung vom 17. Dezember 
2014 (BAnz AT 23.12.2014 V1) in der jeweils geltenden 
Fassung befristet oder unbefristet aus der Erzeugung 
genommen worden sind, wird keine Förderung nach 
dieser Verwaltungsvorschrift gewährt.

7	 Besondere Zuwendungsvoraussetzungen

7.1	 Besondere Zuwendungsvoraussetzungen einzelner In-
terventionen

7.1.1	 DEB-EL-0101-02-a Extensive Grünlandbewirtschaf-
tung: Umweltschonende Grünlandbewirtschaftung im 
Unternehmen und tiergerechte Haltung auf Grünland 
(Nummer 3.1)

7.1.1.1	 Die zuwendungsberechtigte Person verpflichtet sich,

a)	 im Falle der Nummer 4.1 zum Zeitpunkt des Beginns 
des Verpflichtungszeitraums mindestens 10 Hektar 
Dauergrünland im Unternehmen zu bewirtschaften, 

b)	 im Falle der Nummer 4.1 im Durchschnitt eines je-
den Jahres des Verpflichtungszeitraums die Dauer-
grünlandfläche des Unternehmens mit einem Vieh-
besatz von mindestens 0,30 und höchstens 1,00 
RGV je Hektar zu bewirtschaften.

7.1.1.2	 Die Förderung wird nur gewährt, wenn die zuwen-
dungsberechtigte Person kein Dauergrünland im Un-
ternehmen umbricht. Abweichend hiervon kann der 
Umbruch der Grünlandflächen auf schriftlichen Antrag 
hin durch die Bewilligungsbehörde genehmigt werden, 
wenn dies im Rahmen von baulichen Maßnahmen zur 
betrieblichen Entwicklung erforderlich ist. Ebenso kann 
die Bewilligungsbehörde in begründeten Einzelfällen, 
insbesondere zur Beseitigung von Wildschweinschä-
den, eine Ausnahmegenehmigung erteilen.

7.1.1.3	 Ackerflächen, die bereits vor Inkrafttreten dieser Ver-
waltungsvorschrift im Rahmen eines Agrarumweltpro-
gramms auf der Grundlage
–	 der Verordnung (EWG) Nr. 797/85 des Rates vom 
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12.  März 1985 zur Verbesserung der Effizienz der 
Agrarstruktur (ABl. EG Nr. L 93 S. 1),

–	 der Verordnung (EWG) Nr. 2328/91 des Rates vom 
15.  Juli 1991 zur Verbesserung der Effizienz der 
Agrarstruktur (ABl. EG Nr. L 218 S. 1),

–	 der Verordnung (EWG) Nr. 2078/92 des Rates vom 
30. Juni 1992 für umweltgerechte und den natürli-
chen Lebensraum schützende landwirtschaftliche 
Produktionsverfahren (ABl. EG Nr. L 215 S. 85),

–	 der Verordnung (EG) Nr. 1257/1999 des Rates vom 
17.  Mai 1999 über die Förderung der Entwicklung 
des ländlichen Raums durch den Europäischen 
Ausrichtungs- und Garantiefonds für die Landwirt-
schaft (EAGFL) und zur Änderung bzw. Aufhebung 
bestimmter Verordnungen (ABl. EG Nr. L 160 S. 80), 

–	 der Verordnung (EG) Nr. 1698/2005 des Rates vom 
20.  September 2005 über die Förderung der Ent-
wicklung des ländlichen Raums durch den Europä-
ischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung 
des ländlichen Raums (ELER) (ABl. EU Nr. L 277 S. 
1) und/oder

–	 der Verordnung (EU) Nr. 1305/2013 des Europä-
ischen Parlaments und des Rates vom 17. Dezember 
2013 über die Förderung der ländlichen Entwicklung 
durch den Europäischen Landwirtschaftsfonds für 
die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) und 
zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 1698/2005 
(ABl. EU Nr. L 347 S. 487)

	 in Grünland umgewandelt wurden, können unabhängig 
von ihrer Nutzung vor Beginn des jeweiligen Verpflich-
tungszeitraums grundsätzlich nicht nach der Num-
mer 3.1.2 gefördert werden.

7.1.2	 DEB-EL-0105-06-a - Umweltschonende Bewirtschaf-
tung der Steil- und Steilstlagen im Weinbau (Num-
mer 4.3)

	 Die zuwendungsberechtigte Person verpflichtet sich, 
alle Steil- und Steilstlagenflächen des Unternehmens, 
die in dem im Auftrag des für die Angelegenheiten der 
Landwirtschaft zuständigen Ministeriums abgegrenz-
ten Gebiet liegen, in den Bewirtschaftungsvertrag ein-
zubringen und zu bewirtschaften.

	 Dabei gelten als förderfähige Steillagen bestockte Reb-
flächen mit einem Umfang von mindestens 0,25 Hektar 
(Steillagenflächen) und als förderfähige Steilstlagen be-
stockte Rebflächen mit einem Umfang von mindestens 
0,05 Hektar (Steilstlagenflächen).

7.1.3	 DEB-EL-0105-03-c - Anlage von Saum- und Band-
strukturen im Ackerbau (Nummer 4.4)

	 Die zuwendungsberechtigte Person verpflichtet sich, 
auf allen dem Bewirtschaftungsvertrag unterliegenden 
Flächen bis zum 15. Mai des ersten Verpflichtungsjah-
res 6 m bis 20 m breite Streifen anzulegen und diese 
mit mehrjährigen Begrünungsmischungen einzusäen 
und zu bewirtschaften. Die Bewilligungsbehörde kann 
eine angemessene Nachfrist für die Einsaat gewähren. 

	 In die Förderung können höchstens 20 v. H. der zum 
Zeitpunkt der Antragstellung im Unternehmen vorhan-
denen Gesamtackerflächen einbezogen werden, darü-
ber hinaus erfolgt keine Förderung. Betriebe mit einer 
Gesamtackerfläche bis zu zehn Hektar, können über 
die vorgenannten 20 v. H. hinaus bis zu maximal zwei 
Hektar förderfähige Saum- und Bandstrukturen anle-
gen (Höchstumfang).

	 Abweichungen vom Höchstumfang können von der 
Bewilligungsbehörde mit Zustimmung des für die An-
gelegenheiten der Landwirtschaft zuständigen Ministe-
riums zugelassen werden.

	 Ganze Flurstücke oder Schläge können bis zu einer 
Größe von zwei Hektar gefördert werden. Abweichun-
gen vom Höchstumfang können von der Bewilligungs-
behörde mit Zustimmung des für die Angelegenheiten 
der Landwirtschaft zuständigen Ministeriums zugelas-
sen werden.

7.1.4	 DEB-EL-0101-01-a - Umwandlung einzelner Ackerflä-
chen in Grünland (Nummer 4.5)

	 Die zuwendungsberechtigte Person verpflichtet sich, 
die dem Bewirtschaftungsvertrag unterliegenden 
Ackerflächen in Grünland umzuwandeln oder für die 
Dauer des Verpflichtungszeitraums als Grünland oder 
Dauergrünland beizubehalten und zu bewirtschaften. 
Die Einsaat der Flächen ist bis spätestens 15. Mai des 
ersten Jahres des Verpflichtungszeitraums (Nummer 
6.1) vorzunehmen. In begründeten Ausnahmefällen 
kann die Bewilligungsbehörde auf Antrag eine ange-
messene Nachfrist für die Einsaat gewähren.

	 Die zuwendungsberechtigte Person, die gemäß dem 
GAP-Konditionalitäten-Gesetz und der GAP-Konditi-
onalitäten-Verordnung ihre Verpflichtung zum Grün-
landerhalt nicht erfüllt und einer Verpflichtung zur 
Rückumwandlung unterliegt, kann für diese Flächen 
keine Förderung erhalten.

7.1.5	 DEB-EL-0105-01-a - Vertragsnaturschutz Grünland 
(Nummer 4.6)

	 Im Falle der extensiven Bewirtschaftung von Mähwie-
sen und Weiden (Nummer 4.6.1) und/oder von artenrei-
chem Grünland (Nummer 4.6.2) können abweichende 
Bewirtschaftungszeiträume und/oder Teilflächenbe-
wirtschaftung und/oder zusätzlich einjährige Brache-
strukturen im Bewirtschaftungsvertrag vereinbart wer-
den.

7.1.6	 DEB-EL-105-04-a - Vertragsnaturschutz Kennarten 
(Nummer 4.7)

	 Im Falle der Antragstellung kann die Variante Mähwie-
sen und Weiden (4.6.1) und/oder die Variante artenrei-
ches Grünland (4.6.2) im Bewirtschaftungsvertrag ver-
einbart werden.

7.1.7	 DEB-EL-0105-03-b und -d - Vertragsnaturschutz Acker 
(Nummer 4.8)

	 Die zuwendungsberechtigte Person verpflichtet sich, 
5 m bis 20 m breite Randstreifen auf den der Bewilli-
gung zugrundeliegenden Ackerflächen als Ackerrand-
streifen zu bewirtschaften.

	 Ackerrandstreifen können nur auf Flächen angelegt 
werden, die in den letzten drei Jahren vor Beginn des 
Verpflichtungszeitraums nicht als Grünland oder Dauer-
grünland genutzt wurden.

	 In Ausnahmefällen können auf Antrag ganze Flurstücke 
oder Schläge bis zu einer Größe von zwei Hektar ge-
fördert werden, wenn die verbleibende Restfläche nach 
Anlage des Streifens aufgrund ihrer geringen Größe nur 
unter erschwerten Bedingungen ackerbaulich genutzt 
werden kann.

	 Im Falle der Variante Ackerwildkräuter (Nummer 4.8.1) 
kann ein späterer Stoppelumbruch im Bewirtschaf-
tungsvertrag vereinbart werden.

	 Im Falle der Variante Lebensraum Acker (Nummer 
4.8.2) kann ein Ernteverzicht im Bewirtschaftungsver-
trag vereinbart werden.

7.1.8	 DEB-EL-0102-07-b - Einsatz biotechnischer Pflanzen-
schutzverfahren im Weinbau (Nummer 4.9)

	 Das Anwendungsgebiet dieser Teilintervention ist der 
Bereich, auf dem die biotechnische Pflanzenschutz-
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maßnahme angewandt wird. Es muss mittels Karte 
(Maßstab mindestens 1 : 5 000) und Flächennachweis 
Agrarförderung von der zuwendungsberechtigten Per-
son oder der Anwendergemeinschaft zu Beginn des 
Verpflichtungszeitraums festgelegt werden. Das An-
wendungsgebiet darf ausschließlich durch förderfähige 
Rebflächen begrenzt werden.

	 Zur förderfähigen Fläche dieser Teilintervention zählen 
die förderfähigen und ordnungsgemäß behandelten 
Flächen. Sie werden mit dem tatsächlich behandelten 
Flächenumfang in die Förderung einbezogen.

	 Die zuwendungsberechtigte Person oder die Anwender-
gemeinschaft verpflichtet sich, die dem Bewirtschaf-
tungsvertrag unterliegenden zusammenhängenden 
Flächen im Falle der biotechnischen Traubenwicklerbe-
kämpfung nach der „Pheromon-Verwirrungsmethode“ 
mit einem Mindestumfang von zwei Hektar zu bewirt-
schaften.

7.1.9	 DEB-EL-0108 - Einführung oder Beibehaltung der öko-
logischen Wirtschaftsweise im Unternehmen (Num-
mern 4.10 und 4.11)

	 Die zuwendungsberechtigte Person verpflichtet sich, 
das gesamte Unternehmen auf der Grundlage der Ver-
ordnung (EU) 2018/848 des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 30. Mai 2018 über die ökologi-
sche/biologische Produktion und die Kennzeichnung 
von ökologischen/biologischen Erzeugnissen sowie 
zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 834/2007 des 
Rates (ABl. EU Nr. L 150 S. 1) in der jeweils geltenden 
Fassung in die Fördermaßnahme einzubringen und zu 
bewirtschaften.

	 Die Einführung kann gefördert werden, sofern das 
Unternehmen oder Betriebsteile/Flächen nicht bereits 
länger als drei Kalenderjahre vor Beginn des Verpflich-
tungszeitraums ökologisch bewirtschaftet wurden. 
Sofern das Unternehmen bereits länger als drei Ka-
lenderjahre ökologisch bewirtschaftet wurde, erfolgt 
für jedes angefangene Kalenderjahr des einzugehen-
den Verpflichtungszeitraums eine Kürzung um ein Jahr 
bezogen auf die Einführungsbeihilfe. Dies gilt auch für 
den Fall, dass Unternehmen oder Betriebsteile/Flächen 
davon aufgrund von Verstößen oder falscher Angaben 
ganz oder teilweise von der Förderung des ökologi-
schen Landbaus ausgeschlossen oder von der aner-
kannten Kontrollstelle nicht zertifiziert wurden. Über 
Ausnahmen entscheidet das für die Angelegenheiten 
der Landwirtschaft zuständige Ministerium.

	 Wird der überwiegende Teil der landwirtschaftlichen 
Flächen nicht für die Produktion von Marktfruchter-
zeugnissen oder für die Tierhaltung genutzt, ist eine 
Teilnahme des Unternehmens an der Intervention 
EL-0108 nicht zulässig.

7.2	 Besondere Zuwendungsvoraussetzungen mehrerer In-
terventionen

7.2.1	 Die Zuwendungen können gewährt werden, wenn

7.2.1.1	 im Falle der Interventionen DEB-EL-0101-02-a Extensi-
ve Grünlandbewirtschaftung, DEB-EL-0103-04-a viel-
fältige Kulturen im Ackerbau und EL-0108 Ökologischer/
Biologischer Landbau der Sitz des Unternehmens der 
zuwendungsberechtigten Person zum Zeitpunkt der 
erstmaligen Antragstellung im Land Rheinland-Pfalz 
liegt. Für die Bestimmung des Betriebssitzes findet 
§ 2 InVeKoSV Anwendung. Landwirtschaftlich genutz-
te Flächen in angrenzenden Bundesländern werden 
bei der Berechnung nach den Nummern 2.3 und 6.2.2 
berücksichtigt. Flächen in anderen Mitgliedstaaten der 
Europäischen Union sind nicht förderfähig.

	 Für alle anderen Interventionen, als die in Satz 1 ge-

nannten, gilt, dass die zu fördernden Flächen im Land 
Rheinland-Pfalz belegen sind,

7.2.1.2	 bei den Interventionen DEB-EL-0105-01-a Natur-
schutzorientierte Grünlandbewirtschaftung und DEB-
EL-0105-03-b und -d Naturschutzorientierte Acker-
nutzung die Flächen nach Zielgebieten und dort nach 
ökologischen Kriterien ausgewählt werden,

7.2.1.3	 bei den Interventionen DEB-EL-0101-01-a Umwand-
lung von Ackerland in Grünland/Dauergrünland und 
DEB-EL-0105-01-a Naturschutzorientierte Grünland-
bewirtschaftung die umgewandelten Flächen in den 
drei Jahren vor Beginn des Verpflichtungszeitraums 
nicht als Grünland oder Dauergrünland genutzt wurden. 
Über Ausnahmen entscheidet das für die Angelegen-
heiten der Landwirtschaft zuständige Ministerium.

7.2.2	 Im Falle der Interventionen DEB-EL-0101-02-a Ex-
tensive Grünlandbewirtschaftung, DEB-EL-0103-04-a 
vielfältige Kulturen im Ackerbau, DEB-EL-0105-06-a 
- Umweltschonende Bewirtschaftung der Steil- und 
Steilstlagen im Weinbau, DEB-EL-0102-07-b - Einsatz 
biotechnischer Pflanzenschutzverfahren im Weinbau 
und DEB-EL-0108 Ökologischer/Biologischer Landbau 
sind während des Verpflichtungszeitraums dem Unter-
nehmen zugehende Flächen (Erweiterungsflächen) mit 
ihrem Zugang nach den entsprechenden Vorgaben der 
jeweiligen Intervention zu bewirtschaften. Sie können 
für die Förderung nur berücksichtigt werden, wenn sie 
dem Unternehmen vor dem in § 6 Abs. 1 GAPInVeKoSG 
genannten jährlichen Stichtag (15. Mai) zugehen und 
wenn für diese Erweiterungsflächen im Verpflichtungs-
zeitraum die Zuwendung mindestens zweimal im Flä-
chennachweis Agrarförderung beantragt werden kann. 
Dies gilt auch für Flächen, die bereits im Unternehmen 
bewirtschaftet werden und die einer Verpflichtung nach 
den in Satz 1 genannten Interventionen zugeführt wer-
den. Die Mindestlaufzeit entfällt bei Flächen, die dem 
Unternehmen im Zuge eines Bodenordnungsverfah-
rens zugehen. Diese Flächen können jedoch für die 
Förderung nur in dem Umfang berücksichtigt werden, 
der dem Umfang der vor der vorläufigen Besitzeinwei-
sung vorhandenen zuwendungsfähigen Flächen in den 
jeweiligen Interventionen entspricht.

8	 Art, Form und Höhe der Förderung

8.1	 Je Intervention der Agrarumwelt- und Klimamaßnah-
men wird eine jährliche Zuwendung nur gewährt, wenn 
der Zuwendungsbetrag mindestens 200 EUR beträgt 
(Bagatellgrenze). Abweichend hiervon muss bei den 
Interventionen DEB-EL-0105-03-c Naturschutzorien-
tierte Ackernutzung, DEB-EL-0105-01-a Naturschutz- 
orientierte Grünlandbewirtschaftung, DEB-EL-105-
04-a Ergebnisorientierte Honorierung von mehr als vier 
Kennarten der Wildpflanzen und DEB-EL-0105-03-b 
und -d Naturschutzorientierte Ackernutzung ein jährli-
cher Zuwendungsbetrag von mindestens 100 EUR er-
reicht werden.

	 Eine Ausgleichszulage wird nur gewährt, wenn der Zu-
wendungsbetrag mindestens 250 EUR (Bagatellgrenze) 
beträgt.

8.2	 Die Höhe der jährlichen Zuwendung ist im GAP-Strate-
gieplan (Nummer 2.1) festgelegt.

9	 Verfahrensregelungen

9.1	 Vor Beginn des Verpflichtungszeitraums der fünfjähri-
gen Verpflichtungen (Nummer 6.1) werden den zuwen-
dungsberechtigten Personen die Internetadresse, unter 
der die jeweils geltenden Grundsätze für die jeweils 
beantragte Intervention abgerufen werden können, von 
der zuständigen Bewilligungsbehörde mitgeteilt.

	 Im Verpflichtungszeitraum können Anpassungen der 
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Verpflichtungen und/oder der Förderprämien vorge-
nommen werden, sofern diese zur Erfüllung anderer 
Rechtsnormen erforderlich sind.

	 Erforderliche Änderungen der jeweils geltenden Grund-
sätze des Landes Rheinland-Pfalz werden den zuwen-
dungsberechtigten Personen von der Bewilligungsbe-
hörde während des Verpflichtungszeitraums mitgeteilt. 
Der Erhalt der Mitteilung ist von der zuwendungsbe-
rechtigten Person innerhalb von zehn Kalendertagen 
nach Empfang schriftlich oder elektronisch zu bestäti-
gen.

9.2	 Antragstellung

9.2.1	 Der Antrag auf erstmalige Förderung (Erstantrag für 
den fünfjährigen Verpflichtungszeitraum) ist nach vor-
geschriebenem Muster bei der Bewilligungsbehörde 
(Kreisverwaltung) zu stellen. Sie hält die Antragsformu-
lare in schriftlicher oder elektronischer Form vor. Dem 
Antrag sind die erforderlichen Unterlagen beizufügen. 
Die Ausgleichszulage ist jährlich ausschließlich im An-
trag „Agrarförderung“ zu beantragen.

9.2.2	 Die zuwendungsberechtigte Person schließt vor Beginn 
des Verpflichtungszeitraums mit dem Land Rheinland-
Pfalz, vertreten durch die Bewilligungsbehörde, einen 
Bewirtschaftungsvertrag (Nummer 6.7.1) ab.

9.2.3	 Der jährlich zu stellende Antrag (Folgeantrag) auf Ge-
währung/Weitergewährung der Zuwendung ist mit 
dem Antrag Agrarförderung gemäß § 5 GAPInVeKoSG 
und § 7 Abs. 1 InVeKoSV in Verbindung mit dem für 
die Förderung jeweils maßgeblichen Flächennachweis 
Agrarförderung bis zu dem in § 6 Abs. 1 GAPInVeKoSG 
genannten jährlichen Stichtag (15. Mai) bei der zustän-
digen Bewilligungsbehörde einzureichen.

	 Der Folgeantrag gilt auch als Änderungsantrag im Fal-
le von Flächenänderungen (Flächenerweiterungen und 
Abgänge).

9.2.4	 Im Falle der verspäteten Einreichung des Antrags nach 
Nummer 9.2.3 und im Falle der Änderung des Antrags 
nach Ablauf des in Nummer 9.2.3 genannten Stichtags 
gilt § 46 GAPInVeKoS-Verordnung.

9.2.5	 Die nach dem Verwendungszweck, den Bestimmungen 
dieser Verwaltungsvorschrift, den Angaben im Antrag 
und den danach möglichen Auflagen für Bewilligung 
und Rückforderung der Zuwendung sowie Erhebung 
von Sanktionen maßgeblichen Tatsachen sind sub-
ventionserhebliche Tatsachen im Sinne des § 264 des 
Strafgesetzbuches (StGB).

	 Ergeben sich aus den Angaben im Antrag, den einge-
reichten Unterlagen oder sonstigen Umständen Zwei-
fel, ob die beantragte oder in Anspruch genommene 
Zuwendung mit den Zuwendungsvoraussetzungen im 
Einklang steht, so hat die Bewilligungsbehörde ge-
genüber der zuwendungsberechtigten Person die Tat-
sachen, deren Aufklärung zur Beseitigung der Zweifel 
notwendig erscheinen, nachträglich als subventionser-
heblich im Sinne des § 264 StGB zu bezeichnen (§ 2 
Abs. 2 des Subventionsgesetzes vom 29. Juli 1976, 
BGBl. I S. 2034, 2037). Die zuwendungsberechtig-
te Person hat im Antrag die Förderbedingungen, die 
Rückforderungs- und Sanktionsbestimmungen und die 
Verpflichtungen anzuerkennen und zu versichern, dass 
ihr die Bedeutung der subventionserheblichen Tatsa-
chen für die Strafbarkeit eines Subventionsbetruges 
bekannt ist.

	 Die zuwendungsberechtigte Person verpflichtet sich, 
der Bewilligungsbehörde unverzüglich alle Tatsachen 
mitzuteilen, die der Bewilligung, der Inanspruchnahme 
oder dem Belassen der Zuwendung entgegenstehen 
oder für die Rückforderung der Zuwendung sowie Er-

hebung von Sanktionen von Bedeutung sind.

9.3	 Bewirtschaftungsvertrag und Bewilligungsbescheid

9.3.1	 Über die Teilnahme an der jeweiligen Intervention ent-
scheidet die Bewilligungsbehörde vor Beginn des Ver-
pflichtungszeitraums auf der Grundlage der Angaben 
im Antrag auf erstmalige Förderung (Nummer 9.2.1). 
Mit dem Abschluss eines Bewirtschaftungsvertrages ist 
der Antrag auf erstmalige Förderung genehmigt. Die im 
Verpflichtungszeitraum einzuhaltenden Verpflichtungen 
und sonstigen Bestimmungen werden im Bewirtschaf-
tungsvertrag geregelt.

9.3.2	 Über den jährlich zu stellenden Antrag (Folgeantrag) auf 
Auszahlung der jeweiligen Zuwendungen wird auf der 
Grundlage der aktuellen Angaben im jeweiligen Antrag 
Agrarförderung und im Flächennachweis Agrarförde-
rung sowie der durchgeführten Kontrollen entschieden. 
Diese Entscheidung und die entsprechende Bewilli-
gung der Mittel werden der zuwendungsberechtigten 
Person mit Bewilligungsbescheid übermittelt.

9.4	 Bewilligung und Auszahlung

9.4.1	 Für die Bewilligung, Abrechnung und Auszahlung so-
wie den Nachweis und die Prüfung der Zuwendungen 
gelten die in Nummer 1.2 genannten Vorschriften in 
Verbindung mit den Regelungen der §§ 23 und 44 Abs. 
1 LHO sowie der Verwaltungsvorschrift zum Vollzug der 
Landeshaushaltsordnung zu § 44 Abs. 1 LHO, insbe-
sondere Teil I und Anlage 3 zu Teil I.

9.4.2	 Die Zuwendungen werden auf der Grundlage des Be-
willigungsbescheids auf das von der zuwendungsbe-
rechtigten Person bestimmte Konto im beleglosen 
Datenträgeraustauschverfahren durch das für die An-
gelegenheiten der Landwirtschaft zuständige Ministeri-
um ausgezahlt.

9.4.3	 Der Tag der Auszahlung wird durch das für die Ange-
legenheiten der Landwirtschaft zuständige Ministerium 
festgelegt.

9.5	 Kontrolle

9.5.1	 Die Europäische Kommission, der Europäische Rech-
nungshof, das für die Landwirtschaft zuständige Bun-
desministerium, der Bundesrechnungshof (§§ 91 und 
100 BHO), der Rechnungshof Rheinland-Pfalz (§§ 91 
und 100 LHO), die Bescheinigende Stelle für Agrarför-
derung, das für die Angelegenheiten der Landwirtschaft 
zuständige Ministerium, die Aufsichts- und Dienstleis-
tungsdirektion, das Dienstleistungszentrum Ländlicher 
Raum Mosel, die Bewilligungsbehörde und die von die-
sen Stellen beauftragten Personen haben das Recht, 
das Vorliegen der Voraussetzungen für die Gewährung 
der Zuwendung und die Einhaltung der sonstigen Be-
stimmungen durch Besichtigungen vor Ort und durch 
Einsichtnahme in die Bücher, Belege und sonstige Un-
terlagen zu prüfen oder durch Beauftragte prüfen zu 
lassen und Auskünfte einzuholen.

9.5.2	 Die Auskunftspflichtigen haben die Prüfung durch die 
genannten Stellen zu dulden, die mit der Überwachung 
beauftragten Personen zu unterstützen, Auskünfte zu 
erteilen sowie die erforderlichen Unterlagen auf Verlan-
gen vorzulegen. Sie haben das Betreten ihrer Grundstü-
cke und Geschäftsräume während der Geschäfts- und 
Betriebszeiten zuzulassen und sind zur Begleitung des 
beauftragten Kontrollpersonals und zur Bezeichnung 
der im Antrag beschriebenen Flurstücke durch sich 
selbst oder ihre Vertreter verpflichtet. Die Aufwendun-
gen, die der zuwendungsberechtigten Person durch die 
Kontrollmaßnahmen entstehen, werden nicht erstattet.

9.5.3	 Auskunftspflichtig ist, wer eine Zuwendung beantragt 
hat. Die auskunftspflichtige Person, ihre gesetzliche 
Vertretung und beauftragte Personen können die Aus-
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kunft auf solche Fragen verweigern, deren Beantwor-
tung sie nach den strafprozessualen Vorschriften ver-
weigern könnten.

9.5.4	 Die Kontrollen vor Ort zur Überprüfung der Einhal-
tung der Förderkriterien und sonstigen Verpflichtun-
gen erfolgen nach den Regelungen des GAP-Inte-
griertes Verwaltungs- und Kontrollsystem-Gesetz, der 
GAPInVeKoS-Verordnung sowie des GAP-Finanzinte- 
ressen-Schutz-Gesetzes vom 26. Juli 2023 (BGB 2023 I 
Nr. 204). Bei der Kontrolle sind die von den staatlichen 
Kontrollstellen (Intervention EL-0108 Ökologischer/
Biologischer Landbau) erstellten Kontrollberichte zu 
berücksichtigen.

9.5.5	 Die Kontrollen zur Überprüfung der Einhaltung der an-
derweitigen Verpflichtungen, der Grundanforderungen 
sowie der sonstigen einschlägigen verpflichtenden 
Anforderungen erfolgen auf der Grundlage des GAP-
Konditionalitäten-Gesetzes und der GAP-Konditionali-
täten-Verordnung.

9.5.6	 Die Kontrollen nach den Nummern 9.5.4 und 9.5.5 wer-
den nach den von dem für die Angelegenheiten der 
Landwirtschaft zuständigen Ministerium festgelegten 
Kriterien von dem Dienstleistungszentrum Ländlicher 
Raum Mosel durchgeführt.

9.5.7	 Die zuwendungsberechtigte Person ist verpflichtet, die 
sich auf die Zuwendung und die durchgeführten Maß-
nahmen beziehenden Unterlagen und Aufzeichnungen 
fünf Jahre nach Beendigung des Verpflichtungszeit-
raums aufzubewahren.

9.6	 Rückforderungen und Sanktionen

9.6.1	 Das Verwaltungsverfahren hinsichtlich des Bewirt-
schaftungsvertrags richtet sich nach § 1 Abs. 1 LVwVfG 
in Verbindung mit den §§ 54 ff. VwVfG.

9.6.2	 Die Zuwendung ist insbesondere zurückzufordern, 
wenn der Bewilligungsbescheid nach Verwaltungs-
verfahrensrecht, Haushaltsrecht oder nach sonstigen 
Rechtsvorschriften von Anfang an unwirksam ist oder 
mit Wirkung für die Vergangenheit aufgehoben wird.

	 Die Aufhebung des Bewilligungsbescheids sowie die 
Rückforderung der Zuwendung richten sich nach § 1 
Abs. 1 LVwVfG in Verbindung mit den §§ 48 bis 49 a 
VwVfG in der jeweils geltenden Fassung. Hierbei kann 
auf die Anforderung von Beträgen, die 100 EUR - Zin-
sen nicht eingeschlossen - nicht übersteigen, verzich-
tet werden.

	 Der zu erstattende Betrag ist vom Eintritt der Unwirk-
samkeit des Verwaltungsaktes an mit fünf Prozent-
punkten über dem Basiszinssatz jährlich zu verzinsen 
(vgl. § 1 Abs. 1 LVwVfG in Verbindung mit § 49 a Abs. 
3 VwVfG). Die Zinspflicht endet zum Zeitpunkt der Zah-
lung des zurückgeforderten Betrages.

	 Hierbei kann auf die Anforderung von Zinsen im Rah-
men der geltenden Kleinbetragsregelung gemäß § 59 
Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 LHO und Anlage zu Nummer 2.3.2 
zu § 59 LHO der VV-LHO verzichtet werden.

	 Beträge unter 3 EUR werden nicht überwiesen (Klein-
betragsregelung gemäß § 59 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 LHO 
und Anlage zu Nummer 2.3.2 zu § 59 LHO der VV-LHO).

9.6.3	 Geht die Nutzung der der jeweiligen Intervention un-
terworfenen Fläche vor Ablauf des fünften Verpflich-
tungsjahres ganz oder teilweise auf andere Personen 
über, muss die zuwendungsberechtigte Person die für 
diese Flächen bislang erhaltenen jährlichen Hektarprä-
mien vollständig zurückzahlen, wenn die Person, die 
das Unternehmen oder Teilflächen des Unternehmens 
übernimmt, die weitere Einhaltung der eingegangenen 
Verpflichtungen verweigert oder die Einhaltung der ein-

gegangenen Verpflichtung nicht möglich ist oder die 
Voraussetzungen nach dieser Verwaltungsvorschrift 
nicht erfüllt sind.

	 Eine Rückforderung der bislang erhaltenen Prämien er-
folgt nicht,
–	 im Falle der endgültigen Aufgabe der landwirt-

schaftlichen Tätigkeit, wenn die zuwendungsbe-
rechtigte Person ihre Verpflichtungen bereits drei 
Jahre erfüllt hat und sich die Übernahme ihrer Ver-
pflichtung durch die Nachfolgerin oder den Nach-
folger nachweislich als nicht durchführbar erweist. 
Dies gilt auch für Zuwendungsberechtigte im Sinne 
der Nummer 5.1.3, wenn diese die Bewirtschaftung 
landwirtschaftlich genutzter Flächen vollständig ein-
stellen.

–	 wenn Umstände eintreten, die von der zuwendungs-
berechtigten Person nicht zu vertreten sind. Hierun-
ter fallen insbesondere Flächenverluste durch Über-
gang des Besitzes/Eigentums bei Enteignung oder 
Zwangsversteigerung sowie Flächenverluste (vor-
läufig oder endgültig) durch Übergang des Besitzes/ 
Eigentums im Rahmen von Bodenordnungsverfah-
ren nach dem Flurbereinigungsgesetz (Artikel  47 
Abs. 3 der Verordnung - EU - Nr. 1305/2013).

	 Voraussetzung ist jedoch, dass die Gründe der Bewilli-
gungsbehörde von der an der Intervention teilnehmen-
den Person spätestens mit Abgabe des nächstfolgen-
den Flächennachweises Agrarförderung nach Eintritt 
des Ereignisses mitgeteilt werden.

9.6.4	 Im Falle der Nichteinhaltung der eingegangenen Ver-
pflichtungen infolge höherer Gewalt, wie zum Beispiel 
Tod der zuwendungsberechtigten Person, länger an-
dauernde Berufsunfähigkeit, Enteignung eines we-
sentlichen Teils des Betriebs, soweit sie am Tag des 
Eingangs der Verpflichtung nicht vorhersehbar war, 
schwere Naturkatastrophe, die die landwirtschaftliche 
Fläche des Unternehmens erheblich in Mitleidenschaft 
zieht, unfallbedingte Zerstörung der Stallungen, Seu-
chenbefall des ganzen oder eines Teils des in die Ver-
pflichtungen einbezogenen Tierbestandes, entscheidet 
die Bewilligungsbehörde im Benehmen mit der Auf-
sichts- und Dienstleistungsdirektion über die Anerken-
nung und deren Behandlung.

	 Fälle höherer Gewalt gemäß Artikel 3 der Verordnung 
(EU) 2021/2116 können nur anerkannt werden, wenn 
sie innerhalb von 15 Arbeitstagen nach dem Zeitpunkt, 
ab dem die zuwendungsberechtigte Person oder de-
ren Vertretung oder deren Rechtsnachfolgerin oder 
Rechtsnachfolger dazu in der Lage ist, schriftlich oder 
zur Niederschrift bei der Bewilligungsbehörde mitgeteilt 
werden.

9.6.5	 Gemäß Artikel 57 der Verordnung (EU) 2021/2116 wird 
die beantragte Förderung zurückgenommen, wenn Ver-
stöße gegen einzelne Zuwendungsvoraussetzungen 
vorliegen. Diese wurden für die jeweiligen Interventio-
nen festgelegt:
–	 In Intervention DEB-EL-0105-06-a Extensive Bewirt-

schaftung von Dauerkulturen müssen die beantrag-
ten Flächen gemäß Nummer 7.1.2 im abgegrenzten 
Gebiet für die Steil- und Steilstlagenförderung lie-
gen.

–	 Für die Intervention DEB-EL-0101-01-a Umwand-
lung von Ackerland in Grünland/Dauergrünland dür-
fen die umzuwandelnden Ackerflächen in den letz-
ten drei Jahren nicht als Grünland genutzt worden 
sein.

–	 In den Interventionen DEB-EL-0105-01-a Natur-
schutzorientierte Grünlandbewirtschaftung, DEB-
EL-105-04-a Ergebnisorientierte Honorierung von 
mehr als vier Kennarten der Wildpflanzen und DEB-
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EL-0105-03-b und -d Naturschutzorientierte Acker-
nutzung muss die naturschutzfachliche Flächenaus-
wahl durch die Fachberaterinnen und -berater des 
Naturschutzes erfolgen. 

–	 Für die Intervention DEB-EL-0102-07-b biotech-
nischer Pflanzenschutz - Anwendung der Phero-
monverwirrmethode müssen mindestens 2 Hektar 
zusammenhängende Rebflächen beantragt werden.

–	 In Intervention DEB-EL-0108-01 Ökologischer/Bio-
logischer Landbau muss gemäß Nummer 6.1.16 im 
gesamten Verpflichtungszeitraum ein Vertrag mit 
einer staatlich zugelassenen Kontrollstelle für den 
ökologischen Landbau bestehen.

9.6.6	 Im Falle von fachlichen Verstößen gegen Bewirtschaf-
tungsvorgaben gemäß den Grundsätzen (Nummer 
5.2) oder dieser Verwaltungsvorschrift gilt Artikel 57 
der Verordnung (EU) 2021/2116 und Artikel 7 der De-
legierten Verordnung (EU) 2022/1172 der Kommission 
vom 4. Mai 2022 zur Ergänzung der Verordnung (EU) 
2021/2116 des Europäischen Parlaments und des 
Rates hinsichtlich des integrierten Verwaltungs- und 
Kontrollsystems im Rahmen der Gemeinsamen Agrar-
politik und der Verhängung und Berechnung von Ver-
waltungssanktionen im Bereich der Konditionalität (ABl. 
EU Nr. L 183 S. 12).

9.6.7	 Im Falle von Verstößen gegen das GAP-Konditionalitä-
ten-Gesetz und die GAP-Konditionalitäten-Verordnung, 
die einschlägigen Mindestanforderungen für den Ein-
satz von Düngemitteln und Pflanzenschutzmitteln oder 
sonstige einschlägige verpflichtende Anforderungen 
des nationalen Rechts gelten die Artikel 7 ff. der Dele-
gierten Verordnung (EU) 2022/1172.

9.6.8	 Im Falle von Mehrfachkürzungen findet § 47 
GAPInVeKoS-Verordnung Anwendung.

9.6.9	 Kommt die zuwendungsberechtigte Person der Ver-
pflichtung nicht nach, jährlich einen Folgeantrag zu 
stellen (Nummer 9.2.3), so liegt ein Verstoß gegen Mit-
wirkungspflichten vor. Dies hat zur Konsequenz, dass 
im Jahr der Nichtantragstellung keine Zuwendung ge-
währt wird. Im Wiederholungsfall wird die bisher ge-
zahlte Zuwendung zurückgefordert. Der Bewirtschaf-
tungsvertrag wird rückwirkend (ex tunc) unwirksam.

10	 Inkrafttreten

	 Diese Verwaltungsvorschrift tritt mit Wirkung vom 1. Ja-
nuar 2023 in Kraft.
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II.

Beihilfenverordnung Rheinland-Pfalz (BVO); 
hier: Gemeinsame Abrechnungsempfehlungen 

der Bundesärztekammer, 
der Bundespsychotherapeutenkammer, 

des Verbandes der Privaten Krankenversicherung 
und der Beihilfeträger von Bund und Ländern1 zur 

Erbringung neuer psychotherapeutischer Leistungen
Rundschreiben des Ministeriums der Finanzen 

vom 12. Juli 2024 (0314-0044#2021/0009-0401 416)

Geltung ab 1. Juli 2024
I.	 Neue psychotherapeutische Leistungen nach GOÄ und 

GOP
1)	 Einbindung einer die Psychotherapie spezifisch er-

1	 Mit Ausnahme der Länder Hamburg und Schleswig-Holstein.

gänzenden oder unterstützenden DiGA, die bei psy-
chotherapeutisch-psychiatrischer Indikation einge-
setzt wird

	 analog Nr. 804
2)	 Durchführung, Auswertung und Besprechung ei-

ner psychologischen – auch neuropsychologischen 
– Testbatterie zum umfassenden Assessment (min-
destens 3 Testverfahren, z. B. PHQ-D, BDI, PSSI, ISR, 
HAQ)

	 analog Nr. 855, je Testbatterie
3)	 Anwendung eines validierten, standardisierten, struk-

turierten klinisch-diagnostischen Interviews (z. B. 
SIAB-EX, Module des SCID-5-CV, PANSS-Interview) 
mit schriftlicher Aufzeichnung

	 analog Nr. 855, je Interview
4)	 Erhebung des aktuellen psychischen Befundes
	 analog Nr. 801
5)	 Psychotherapeutische Behandlung durch eingehen-

des therapeutisches Gespräch – auch mit gezielter 
Exploration

	 analog Nr. 804, einmal je Kalendertag
6)	 Vertiefte Exploration in Fortführung einer biographi-

schen psychotherapeutischen Anamnese bei Kindern 
oder Jugendlichen unter Einschaltung der Bezugs- 
und Kontaktpersonen mit schriftlicher Aufzeichnung, 
auch in mehreren Sitzungen

	 analog Nr. 807
7)	 Vertiefte Exploration in Fortführung einer biogra-

phischen psychotherapeutischen Anamnese bei Er-
wachsenen unter Einschaltung der Bezugs- und Kon-
taktpersonen mit schriftlicher Aufzeichnung

	 analog Nr. 807
8)	 Erhebung einer biographischen Anamnese mit 

schriftlicher Aufzeichnung zur Einleitung und Indi-
kationsstellung eines wissenschaftlich anerkannten 
Psychotherapieverfahrens, auch in mehreren Sitzun-
gen

	 analog Nr. 860
9)	 Eingehende psychotherapeutische Beratung der Be-

zugsperson von Kindern oder Jugendlichen anhand 
erhobener Befunde und Erläuterung geplanter thera-
peutischer Maßnahmen

	 analog Nr. 817
10)	 Eingehende psychotherapeutische Beratung der 

Bezugsperson von Erwachsenen anhand erhobener 
Befunde und Erläuterung geplanter therapeutischer 
Maßnahmen

	 analog Nr. 817

11)	 Systemische Therapie sowie Neuropsychologische 
Psychotherapie oder EMDR als psychotherapeu-
tische Methode in den Anwendungsbereichen der 
Psychotherapie gemäß Anlage, Einzelbehandlung, 
Dauer mindestens 50 Minuten – gegebenenfalls Un-
terteilung in zwei Einheiten von jeweils mindestens 
25 Minuten

	 analog Nr. 870

12)	 Erstellung des verfahrensspezifischen Berichts an 
den Gutachter für die Beantragung einer Psycho-
therapie mit einem wissenschaftlich anerkannten 
Psychotherapieverfahren unter Einbeziehung vorlie-
gender Befunde und ggf. Abstimmung mit vor- und 
mitbehandelnden Ärzten und Psychotherapeuten

	 analog Nr. 85, je angefangene Stunde Arbeitszeit
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13)	 Psychotherapeutische Akutbehandlung – psycho-
therapeutische Behandlung zur Entlastung bei aku-
ten psychischen Krisen- und Ausnahmezuständen 
mittels geeigneter psychotherapeutischer Interven-
tionen nach wissenschaftlich anerkannten Psycho-
therapieverfahren und -methoden mit einem Behand-
lungsbeginn nach Indikationsstellung innerhalb von 
zwei Wochen

	 analog Nr. 812, je vollendete 25 Minuten, daneben sind 
die Nrn. 861, 863, 870, 870 analog nicht berechnungsfä-
hig

	 Die Leistung ist bis zu zweimal an einem Kalendertag 
und bis zu vierundzwanzigmal im Jahr berechnungsfä-
hig.

14)	 Psychotherapeutische Kurzzeittherapie – symptom- 
und/oder konfliktbezogene Behandlung mittels ge-
eigneter psychotherapeutischer Interventionen nach 
wissenschaftlich anerkannten Psychotherapiever-
fahren und -methoden gemäß Anlage

	 analog Nr. 812, je vollendete 25 Minuten, daneben sind 
die Nrn. 861, 863, 870, 870 analog nicht berechnungsfä-
hig

	 Die Leistung ist bis zu zweimal an einem Kalendertag 
und bis zu achtundvierzigmal im Jahr berechnungsfähig.

15)	 Psychotherapeutische Sprechstunde über die Durch-
führung der Psychotherapie mit dem Ziel der Abklä-
rung des Vorliegens einer krankheitswertigen Stö-
rung,

	 ggf. einschließlich:
–	 orientierende, diagnostische Abklärung der krank-

heitswertigen Störung
–	 differentialdiagnostische Abklärung der krankheits-

wertigen Störung
–	 Abklärung des individuellen Behandlungsbedarfes 

und Empfehlungen über die weitere Behandlung
–	 psychotherapeutische Intervention
–	 Hinweise zu weiteren Hilfemöglichkeiten

	 analog Nr. 812, je vollendete 25 Minuten, daneben sind 
die Nrn. 801 analog, 861, 863, 870, 870 analog nicht be-
rechnungsfähig

	 Die Leistung ist höchstens sechsmal im Jahr, bei Kindern 
und Jugendlichen sowie Patienten mit einer geistigen 
Behinderung höchstens zehnmal berechnungsfähig.

16)	 Gruppenpsychotherapeutische Kurzzeittherapie 
– symptom-, konfliktbezogene und/oder störungs-
spezifische Gruppenbehandlung mittels geeigneter 
psychotherapeutischer Interventionen nach wissen-
schaftlich anerkannten Psychotherapieverfahren und 
-methoden gemäß Anlage mit mindestens 2 bis 9 Teil-
nehmern

	 analog Nr. 812, je vollendete 50 Minuten und Teilnehmer, 
daneben sind die Nrn. 862, 864, 871, 871 analog nicht 
berechnungsfähig

	 Die Leistung ist bis zu zweimal an einem Kalendertag 
und bis zu achtundvierzigmal im Jahr berechnungsfähig.

II.	 Hinweise zu den Abrechnungsempfehlungen:

1)	 Wird eine Leistung nach diesen Abrechnungsempfehlun-
gen analog abgerechnet, gilt der Gebührenrahmen nebst 
sämtlichen weiteren gebührenrechtlichen Vorgaben, für 
die zur analogen Berechnung herangezogene Gebühren-
position auch für die tatsächlich erbrachte und analog 
berechnete Leistung (Erben von Rahmenbedingungen) 
soweit sich aus dieser Abrechnungsempfehlung nichts an-
deres ergibt.

2)	 Aus der Rechnung muss der Leistungstext bzw. bei analog 
abrechenbaren Leistungen der Leistungstext, der sich aus 

dieser Abrechnungsempfehlung ergibt, hervorgehen.
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Anlage

Die Bundesärztekammer, die Bundespsychotherapeutenkam-
mer, der Verband der Privaten Krankenversicherung und die Bei-
hilfeträger von Bund und Ländern2 stellen zur Konkretisierung der 
Abrechnungsempfehlungen 11, 14 und 16 fest:
Die nachstehenden wissenschaftlich anerkannten Psychothe-
rapieverfahren und Psychotherapiemethoden können wie folgt 
Anwendung finden:
1.	 Tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie bei Erwachse-

nen sowie bei Kindern und Jugendlichen im gesamten Spek-
trum der Indikationen für eine psychotherapeutische Behand-
lung

2.	 Analytische Psychotherapie bei Erwachsenen sowie bei Kin-
dern und Jugendlichen im gesamten Spektrum der Indikatio-
nen für eine psychotherapeutische Behandlung

3.	 Verhaltenstherapie bei Erwachsenen sowie bei Kindern und 
Jugendlichen im gesamten Spektrum der Indikationen für 
eine psychotherapeutische Behandlung

4.	 Systemische Therapie bei Erwachsenen sowie bei Kindern 
und Jugendlichen im gesamten Spektrum der Indikationen für 
eine psychotherapeutische Behandlung

5.	 Neuropsychologische Therapie bei Erwachsenen sowie Kin-
dern und Jugendlichen bei den Indikationen:
–	 Organisches amnestisches Syndrom, nicht durch Alkohol 

oder andere psychotrope Substanzen bedingt (F04 nach 
ICD-10),

–	 Organische emotional labile (asthenische) Störung (F06.6 
nach ICD-10),

–	 Leichte kognitive Störung (F06.7 nach ICD-10),
–	 Sonstige näher bezeichnete organische psychische Stö-

rungen aufgrund einer Schädigung oder Funktionsstörung 
des Gehirns oder einer körperlichen Krankheit (F06.8 nach 
ICD-10),

–	 Nicht näher bezeichnete organische psychische Störun-
gen aufgrund einer Schädigung oder Funktionsstörung 
des Gehirns oder einer körperlichen Krankheit (F06.9 nach 
ICD-10),

–	 Persönlichkeits- und Verhaltensstörung aufgrund einer 
Krankheit, Schädigung oder Funktionsstörung des Ge-
hirns (F07 nach ICD-10)

6.	 EMDR bei Erwachsenen bei der Indikation „Posttraumatische 
Belastungsstörung“ (F43.1 nach ICD-10)

Richtwerte für die Berücksichtigung des 
Verwaltungsaufwands bei der Festsetzung der 

nach dem Landesgebührengesetz zu erhebenden 
Verwaltungs- und Benutzungsgebühren

Rundschreiben des Ministeriums der Finanzen 
vom 15. Juli 2024 (0546#2024/0001-0401 446)

Das Rundschreiben des Ministeriums der Finanzen über die 
Richtwerte für die Berücksichtigung des Verwaltungsaufwands 
bei der Festsetzung der nach dem Landesgebührengesetz zu er-
hebenden Verwaltungs- und Benutzungsgebühren vom 28. Ok-
tober 2021 - 0546#2018/0001-0401 446 - (MinBl. S. 190) wird 
nachstehend neu gefasst.

Der Ministerrat hat im Rahmen seiner Bemühungen zum Bürokra-
tieabbau und zur Verwaltungsmodernisierung am 8. März 2005 
unter TOP 6b beschlossen, dass die Richtwerte für die Berück-
sichtigung des Verwaltungsaufwands bei der Festsetzung der 
nach dem Landesgebührengesetz zu erhebenden Verwaltungs- 
und Benutzungsgebühren grundsätzlich in einem festen Turnus 
von drei Jahren neu berechnet und veröffentlicht werden sollen.
2	 Mit Ausnahme der Länder Hamburg und Schleswig-Holstein.
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Ergeben die (jährlich vorzunehmenden) Berechnungen, dass sich 
die pauschalen Gesamtkosten seit dem Zeitpunkt der letzten 
Veröffentlichung der Richtwerte um mindestens 5 % erhöht oder 
verringert haben, sollen die Richtwerte bereits vor Ablauf von drei 
Jahren neu veröffentlicht werden mit der Folge, dass die vorzei-
tige Veröffentlichung eine neue Drei-Jahres-Frist in Gang setzt.

Die Berechnung ist aus der beigefügten Anlage 1a ersichtlich. 
Die Berechnungsgrundlagen werden in den Anlagen 1 und 1b 
erläutert. Insgesamt ergibt sich auf den Stichtag 1. Januar 2024 
im Vergleich zum Stichtag 1. Januar 2021 eine durchschnittliche 
Erhöhung der Richtwerte um 9,62 %.

Die Richtwerte sind dazu bestimmt,
–	 insbesondere den Ressorts einen Anhalt für die Fortschrei-

bung der derzeitigen Gebührensätze und für die Festsetzung 
der Gebührensätze für neu in die einzelnen Landesverordnun-
gen aufzunehmende Tatbestände gemäß den §§ 3 und 25 
Abs. 1 und Abs. 2 LGebG und

–	 daneben den gebührenerhebenden Behörden eine Orientie-
rungshilfe für die Festsetzung von Gebühren innerhalb von 
Gebührenrahmen gemäß § 9 Abs. 1 LGebG

zu geben.

Die Richtwerte dienen dem Ziel, im Rahmen des Kostende-
ckungsprinzips einzelne wichtige Kostenfaktoren einheitlich 
festzulegen. Hierdurch lassen sich in den verschiedenen Ver-
waltungsbereichen bei der Ermittlung desselben oder eines ver-
gleichbaren Aufwands ungleiche Ergebnisse vermeiden.

Die in der Anlage 1 aufgeführten fortgeschriebenen Richtwer-
te sind grundsätzlich anzuwenden. Eine Abweichung von den 
Richtwerten ist nur möglich, wenn besondere Verhältnisse vor-
liegen. Die Ressorts haben die besonderen Verhältnisse in einer 
eigenen oder ergänzenden Kostenrechnung zu berücksichtigen.

Für Zwecke des Artikels 7 Abs. 10 Nr. 1 des Landesgesetzes 
zur Änderung kommunalrechtlicher Vorschriften sowie des § 3 
Abs. 2 S. 2 Verwaltungsfachhochschulgesetz sind die Werte laut 
Rundschreiben des Ministeriums der Finanzen über die Richt-
werte für die Berücksichtigung des Verwaltungsaufwands bei 
der Festsetzung der nach dem Landesgebührengesetz zu erhe-
benden Verwaltungs- und Benutzungsgebühren vom 22. August 
2017 - 90 103 01 - 17-001 (MinBl. 333) maßgeblich.

Soweit die Fortschreibung der Gebührensätze in den Landes-
verordnungen nach den Richtwerten vom 28. Oktober 2021 
bereits soweit bearbeitet worden ist, dass eine Umstellung der 
Fortschreibung auf diese Richtwerte eine wesentliche zeitliche 
Verzögerung des Inkrafttretens der jeweiligen Landesverordnung 
zur Folge hätte, sollen diese Richtwerte vorerst nicht berücksich-
tigt werden.
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Anlage 1

A. Verwaltungsgebühren

Gemäß § 3 LGebG sind die Gebührensätze so zu bemessen, 
dass zwischen der den Verwaltungsaufwand berücksichtigenden 
Höhe der Gebühr einerseits (Kostendeckungsprinzip) und der 
Bedeutung, dem wirtschaftlichen Wert oder dem sonstigen Nut-
zen der Amtshandlung für die Kostenschuldnerin oder den Kos-
tenschuldner andererseits (Äquivalenzprinzip) ein angemessenes 
Verhältnis besteht. Während sich für die Anwendung des Äquiva-
lenzprinzips keine allgemein verbindlichen Grundsätze aufstellen 
lassen, ist es möglich, für die Bemessung des Verwaltungsauf-
wands die einzelnen Kostenfaktoren einheitlich festzulegen.

Um die Ermittlung des durchschnittlichen Aufwands für ge-
bührenpflichtige Amtshandlungen zu vereinfachen, sind in der 
Regel die nach dem Zeitaufwand bemessenen Pauschsätze 
(Stundensätze) anzuwenden. Die Pauschsätze sind jedoch dann 

nicht zugrunde zu legen, wenn im Einzelfall ein offensichtliches 
Missverhältnis zu den tatsächlichen Personal- und Sachkosten 
entstünde. Die Stundensätze umfassen die Personalkosten der 
jeweiligen Laufbahngruppe und die Sachkosten.

Personalkosten

Von folgenden Pauschsätzen je Arbeitsstunde ist ab der Be-
kanntgabe dieses Rundschreibens auszugehen:

Viertes Einstiegsamt			   94,73 €
Drittes Einstiegsamt				   67,27 €
Zweites Einstiegsamt			   57,67 €
Erstes Einstiegsamt				   49,00 €

Wegen der Berechnung der pauschalierten Stundensätze wird 
auf die Anlagen 1a und 1b verwiesen. Die pauschalierten Stun-
densätze sind auch bei den Beschäftigten entsprechend den 
vergleichbaren Entgeltgruppen zugrunde zu legen, da sich nur 
geringe Abweichungen ergeben.

Sachkosten (Arbeitsplatzkosten)

Die folgenden Sachkosten pro Arbeitsplatz betragen ab der 
Bekanntgabe dieses Rundschreibens im ersten bis vierten Ein-
stiegsamt je Arbeitsstunde 15,45 €. Diese Beträge sind den 
Pauschsätzen für die Personalkosten hinzuzurechnen.

In dem Betrag von 15,45 €

sind die Raumkosten mit			   5,79 €
und die sonstigen Sachkosten mit		  9,66 €

enthalten.

Bei den Sachkosten handelt es sich um die tatsächlichen Ausga-
ben für die Kosten eines Arbeitsplatzes, die sich aus den laufen-
den Raumkosten, sonstigen Sachkosten und sonstigen jähr-
lichen Investitionskosten zusammensetzen. Die Raumkosten 
werden nach den Ist-Ausgaben berechnet. In den Raumkosten 
sind die gezahlten Aufwendungen an den Landesbetrieb „Lie-
genschafts- und Baubetreuung“, die von den Ressorts aus den 
Haushaltstiteln 517 und 519 zu leistenden Zahlungen für die Be-
wirtschaftung und Unterhaltung der landeseigenen Grundstücke 
und Gebäude sowie die weiteren Ausgaben im Zusammenhang 
mit Immobiliendrittanmietungen enthalten.

Die Sachkosten ermitteln sich aus den Kosten für die Einrich-
tung und Ausstattung eines Arbeitsplatzes, d. h. notwendige 
Kosten für den allgemeinen Bürobedarf, IT-Dienstleistungen und 
Netzwerkinfrastruktur etc. Hinzu kommen Investitionsausgaben 
im Zusammenhang mit Neu-, Um- und Erweiterungsbauten so-
wie sonstige Sanierungsmaßnahmen. Bei der Berechnung der 
Sachkosten werden weder kalkulatorische Abschreibungen noch 
Kapitalkosten (kalkulatorische Zinsen) berücksichtigt.

Mit dem vorgenannten Betrag sind alle durchschnittlichen Sach-
kosten im Zusammenhang mit einer Amtshandlung abgegolten. 
Weitere Aufwendungen sind nur dann zu erheben, wenn die pau-
schalen Sachkosten die im Einzelfall entstandenen Auslagen ge-
mäß § 10 Abs. 1 Satz 3 Nr. 1 bis 9 LGebG nicht enthalten.

B. Benutzungsgebühren

Bei den Benutzungsgebühren gilt gemäß § 25 Abs. 2 LGebG der 
Grundsatz, dass diese die voraussichtlichen Kosten der Verwal-
tung und Unterhaltung der Einrichtung zu decken haben. Die Kos-
ten sind nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen zu ermitteln. 
Im Gegensatz zu den Verwaltungsgebühren sind deshalb bei den 
Benutzungsgebühren die Kosten für eine Einrichtung möglichst 
genau zu berechnen. Damit wird den besonderen Gegebenheiten 
der in Betracht kommenden Einrichtungen Rechnung getragen.

Hilfsweise kann auf die für die Verwaltungsgebühren genannten 
Pauschsätze zurückgegriffen werden, soweit es hierdurch auf-
grund der Verhältnisse bei der jeweiligen Einrichtung möglich ist, 
die Kosten zutreffend festzustellen. Dies dürfte insbesondere für 
die Personalkosten zweckmäßig sein.
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Anlage 1b

Erläuterungen zur Berechnung der Pauschbeträge 
für Personalkosten

Der Berechnung wird eine einheitliche Datenbasis der jährlich 
nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen ermittelten Bezüge- 
und Haushaltsdaten zugrunde gelegt. Darüber hinaus erfolgt die 
Berechnung mithilfe des Zuschlagskalkulationsverfahrens.

Zu Spalte 2:

Die jährlichen Dienstbezüge werden auf Basis der Bezüge ermit-
telt, die auf Grund des Landesbesoldungsgesetzes vom 18. Juni 
2013 (GVBl. S. 157) zu zahlen sind. Bekannte Besoldungserhö-
hungen für das laufende Kalenderjahr sind bei der Berechnung 
bereits berücksichtigt.

Für die Ermittlung der Personalkosten werden die Bezüge aller 
Beamtinnen und Beamten bezogen auf die jeweiligen Besol-
dungsgruppen addiert und für jede Besoldungsgruppe Durch-
schnittswerte gebildet. In der aktuellen Berechnung werden Voll-
zeit- und Teilzeitkräfte auf Vollzeitäquivalente hochgerechnet.
Seit dem Stichtag 1. Januar 2014 werden die Personalkosten 
der Besoldungsgruppen anhand der Häufigkeit innerhalb der 
Einstiegsämter gewichtet. So können besonders stark vertretene 
Besoldungsgruppen auch in den Durchschnittswerten der einzel-
nen Einstiegsämter abgebildet werden.

Berufsgruppen, die keine gebührenpflichtigen Amtshandlungen 
vornehmen, sind nicht in die Kostenermittlung miteinzubeziehen. 
Gehalts- und Bezügeaufwendungen für Anwärter und Auszu-
bildende werden daher seit 2021 bei der Ermittlung der Perso-
nalkosten nicht mehr berücksichtigt und sind nunmehr in dem 
Zuschlag „Kosten für Hilfs- und Ausbildungspersonal“, Spalte 6 
erfasst.

Zu Spalte 3:

Seit 2021 wird ein kalkulatorischer Versorgungszuschlag in Höhe 
von 30 %, basierend auf der Regelung des § 13 Abs. 2 Lan-
desbeamtenversorgungsgesetz, berücksichtigt. Mit diesem kal-
kulatorischen Versorgungszuschlag sind auch Aufwendungen für 
Beihilfezahlungen in der Pensionsphase abgegolten.

Zu Spalte 4:

Die ausgezahlten Beihilfen für die aktiven Bediensteten stellen 
die Ist-Ausgaben pro Bediensteten dar. Eine separate Berück-
sichtigung der Beihilfen für die Versorgungsempfangenden er-
folgt seit 2021 nicht mehr, da bereits eine kalkulatorische Be-
rücksichtigung künftiger Beihilfeaufwendungen des Beamten in 
dem Versorgungszuschlag vorgenommen wird.
Die Fürsorgeleistungen, Trennungsgelder, Umzugskosten und 
Dienstunfallkosten der Beamtinnen und Beamten sowie der 
Richterinnen und Richter werden zur Berechnung des Zuschlags 
ebenfalls nach den Ist-Ausgaben pro Bedienstete ermittelt.

Zu Spalte 5:

Die sonstigen Personalgemeinkosten untergliedern sich in Per-
sonal- und Sachgemeinkostenzuschläge. Die Personalgemein-
kosten umfassen die Personalkosten der allgemeinen Verwaltung 
(z. B. Personal- und Besoldungsangelegenheiten, Kasse) sowie 
die Kosten der Leitung bezogen auf die Personalgesamtkosten. 
Der Sachgemeinkostenzuschlag bildet die Sachkosten pro Ar-
beitsplatz der allgemeinen Verwaltung und der Leitung ab. Die 
Kosten der sonstigen beteiligten Behörden werden ebenfalls 
bei der Schätzung der Gemeinkostenpauschale berücksichtigt, 
sofern diese nicht bereits Bestandteil der Sachkostenpauschal-
berechnung sind. Eine Abfrage unter den rheinland-pfälzischen 
Behörden mit einer Kosten-Leistungs-Rechnung ergab einen 
validierten Gemeinkostenzuschlag von rund 20 %. Mit der Er-
höhung der sonstigen Personalgemeinkosten fließt zudem die 
Steigerung der jährlichen Dienstbezüge sowie der Sachkosten-
pauschale auch bei den Gemeinkosten mit ein.

Zu Spalte 6:

Dem Zuschlag für Hilfspersonal wird die Annahme zugrunde 

gelegt, dass im Durchschnitt auf acht Fachkräfte eine Hilfs-
kraft (Schreibdienst, Registratur, Botendienst) oder Anwärter/
Auszubildende entfällt. Mit dem herabgesetzten Zuschlag wird 
der stetige Personalabbau im Bereich der Hilfskräfte durch die 
fortschreitende Digitalisierung der Verwaltung anerkannt und 
zugleich aber auch die erstmalige Berücksichtigung der Perso-
nalaufwendungen der Anwärter und Auszubildenden abgebildet. 
Bemessungsgrundlage für den Zuschlag sind die Personalkos-
ten des 1. Einstiegsamtes. Für die Beamtinnen und Beamten des 
1. Einstiegsamtes entfällt ein Zuschlag für Hilfspersonal, weil die-
se üblicherweise zum Hilfspersonal zählen.

Zu Spalte 8:

Die Jahresarbeitsstunden sind um die unproduktive Arbeitszeit 
i. H. v. pauschal 8 % gekürzt, sodass nur die produktive Arbeits-
zeit angesetzt wird.

Änderungstarifvertrag Nr. 9 
zum Tarifvertrag 

für Ärztinnen und Ärzte an Universitätskliniken 
(TV-Ärzte)

vom 26. März 2024
Rundschreiben des Ministeriums der Finanzen 

vom 24. Juli 2024 (0321-0090#2024/0005-0401 417)

Der nachstehend abgedruckte Tarifvertrag – Anlage – wird hier-
mit bekannt gegeben.

Der Tarifvertrag ist vereinbart worden mit dem Marburger Bund.
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Änderungstarifvertrag Nr. 9 
zum Tarifvertrag 

für Ärztinnen und Ärzte an Universitätskliniken 
(TV-Ärzte)

vom 26. März 2024
Zwischen

der Tarifgemeinschaft deutscher Länder, 
vertreten durch den Vorsitzenden des Vorstandes,

einerseits

und

dem Marburger Bund, 
- Bundesverband -, 
vertreten durch die 1. Vorsitzende und den 2. Vorsitzenden,

andererseits

wird Folgendes vereinbart:

§ 1 
Wiederinkraftsetzung gekündigter Tarifvorschriften

Die gekündigten Vorschriften des § 6 Absatz 2 Satz 2, § 7 Ab-
satz 1, 2 und 10, § 8 Absatz 1, 5 und 6, § 16 Absatz 1, § 27 
Absatz 2, 3 und 6 des Tarifvertrages für Ärztinnen und Ärzte an 
Universitätskliniken vom 30. Oktober 2006 in der Fassung des 
Änderungstarifvertrages Nr. 8 vom 25. August 2022 werden ab 
1. Oktober 2023 wieder in Kraft gesetzt.

§ 2 
Änderung des TV-Ärzte zum 1. Oktober 2023

Der Tarifvertrag für Ärztinnen und Ärzte an Universitätskliniken 
vom 30. Oktober 2006, zuletzt geändert durch den Änderungs-
tarifvertrag Nr. 8 vom 25. August 2022, wird wie folgt geändert:

1.	 Das Inhaltsverzeichnis wird wie folgt geändert:
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a)	 Der Wortlaut zu den Anlagen A und B wird durch folgenden 
Wortlaut ersetzt:

„Anlage A 1	Entgelttabelle zum TV-Ärzte für die Zeit vom 
1. Oktober 2023 bis zum 31. März 2024

Anlage A 2	 Entgelttabelle zum TV-Ärzte für die Zeit vom 
1. April 2024 bis zum 31. Januar 2025

Anlage B 1	 Entgelttabelle zum TV-Ärzte für die Zeit vom 
1. Februar 2025 bis zum 31. Dezember 2025

Anlage B 2	 Entgelttabelle zum TV-Ärzte für die Zeit ab 
1. Januar 2026“

2.	 In § 15 Absatz 2 wird die Angabe „Anlagen A und B“ durch die 
Angabe „Anlagen A 1, A 2, B 1 und B 2“ ersetzt.

3.	 In § 16 Absatz 1 Satz 2 wird die Angabe „(Anlagen A und B)“ 
durch die Angabe „(Anlagen A 1, A 2, B 1 und B 2)“ ersetzt.

4.	 Die Protokollerklärung Nr. 3 zu § 19 wird wie folgt gefasst:

„3.	Der Einsatzzuschlag beträgt
–	 21,88 Euro ab 1. Oktober 2023,
–	 22,76 Euro ab 1. April 2024 und
–	 24,13 Euro ab 1. Februar 2025.“

5.	 In § 30 Absatz 3 wird im Klammerzusatz nach dem Wort „Ab-
satz“ die Zahl „3“ durch die Zahl „4“ ersetzt.

6.	 § 39 wird wie folgt geändert:

a)	 In Absatz 3 wird die Satzbezeichnung gestrichen.

b)	 Absatz 4 wird wie folgt geändert:

aa)	 In den Buchstaben a, b, c und d wird jeweils das 
Datum „30. September 2023“ durch das Datum 
„31. März 2026“ ersetzt.

bb)	 In Buchstabe g werden die Angabe „(Anlage B)“ durch 
die Angabe „(Anlage B 2)“ und das Datum „30. Sep-
tember 2023“ durch das Datum „31. März 2026“ er-
setzt.

7.	 Die Anlagen A und B werden durch die Anlagen A 1, A 2, B 1 
und B 2 dieses Tarifvertrages ersetzt.

§ 3 
Änderung des TV-Ärzte zum 1. April 2024

Der Tarifvertrag für Ärztinnen und Ärzte an Universitätskliniken 
vom 30. Oktober 2006, zuletzt geändert durch § 2 dieses Tarif-
vertrages, wird wie folgt geändert:

1.	 In § 7 Absatz 7 wird die Zahl „21“ durch die Zahl „20“ ersetzt.

2.	 In § 8 Absatz 1 Satz 2 Buchstabe f wird die Zahl „21“ durch 
die Zahl „20“ ersetzt und das Semikolon gestrichen.

3.	 In § 9 Absatz 3 Satz 1 wird die Zahl „21“ durch die Zahl „20“ 
ersetzt.

4.	 In § 27 Absatz 6 Satz 2 wird die Zahl „21“ durch die Zahl „20“ 
ersetzt.

§ 4 
Änderung des TV-Ärzte zum 1. August 2024

Der Tarifvertrag für Ärztinnen und Ärzte an Universitätskliniken 
vom 30. Oktober 2006, zuletzt geändert durch § 3 dieses Tarif-
vertrages, wird wie folgt geändert:

1.	 Im Inhaltsverzeichnis wird nach der Zeile „§ 19 Einsatzzu-
schlag für Rettungsdienst“ folgende Zeile eingefügt:

„§ 19a	 Entgeltumwandlung zum Fahrrad-Leasing“

2.	 Nach § 19 wird folgender § 19a eingefügt:

„§ 19a 
Entgeltumwandlung zum Fahrrad-Leasing

(1)	1Ärztinnen und Ärzte haben Anspruch darauf, dass künf-

tige monatliche Entgeltansprüche durch Entgeltumwand-
lung für das Leasing eines Fahrrades verwendet werden, 
wenn und soweit
–	 die Entgeltumwandlung zum Fahrrad-Leasing auch Be-

amtinnen und Beamten des jeweiligen Landes angebo-
ten wird und

–	 der Arbeitgeber die Entgeltumwandlung zum Fahrrad-
Leasing auch den Ärztinnen und Ärzten anbietet.

	 2Bietet der Arbeitgeber die Entgeltumwandlung zum Fahr-
rad-Leasing einer Ärztin oder einem Arzt an, muss er die 
Entgeltumwandlung allen Ärztinnen und Ärzten anbieten.

(2)	Von der Entgeltumwandlung ausgenommen sind

a) 	Ärztinnen und Ärzte, die zu Beginn der Entgeltumwand-
lung
– 	 in der Probezeit sind,
–	 in einem gekündigten Arbeitsverhältnis stehen,
–	 in einem Arbeitsverhältnis stehen, das weniger als 

die zu vereinbarende Leasingdauer andauert, sowie

b)	 Ärztinnen und Ärzte, deren Bezüge von einer Abtre-
tung, Aufrechnung oder Pfändung betroffen sind, oder 
die Schuldnerin oder Schuldner in einem laufenden In-
solvenzverfahren sind; dies gilt solange die jeweiligen 
Gläubiger aus den Bezügen pfändbare Beträge ver-
langen können, ungeachtet dessen, ob und in welcher 
Höhe sie dieses Recht tatsächlich wahrnehmen.

(3)	1Leasingnehmer ist der Arbeitgeber. 2Er überlässt der 
Ärztin/dem Arzt das Fahrrad zur dienstlichen und priva-
ten Nutzung. 3Die monatliche Entgeltumwandlung muss 
während der gesamten Dauer des Leasingvertrages, die 
längstens 36 Monate betragen darf, der monatlichen Lea-
singrate entsprechen.

(4)	1Die Entgeltumwandlung ist nur zulässig für das Leasing 
von Fahrrädern im Sinne von § 63a Straßenverkehrs-Zu-
lassungs-Ordnung. 2Aus dem Angebot des Leasinggebers 
kann die Ärztin/der Arzt ein Fahrrad auswählen, das ein-
schließlich etwaiger Zusatzleistungen (zum Beispiel Versi-
cherungen) und verbundenem Zubehör einen Höchstbe-
trag von 7.000 Euro nicht über- und einen Mindestbetrag 
von 750 Euro nicht unterschreitet. 3Als Preis für das Fahr-
rad selbst ist dabei die unverbindliche Preisempfehlung 
des Herstellers, Importeurs oder Großhändlers einschließ-
lich Umsatzsteuer zugrunde zu legen. 4Jeder Ärztin/Jedem 
Arzt kann jeweils nur ein Fahrrad überlassen werden.

(5)	Die umgewandelten Entgeltbestandteile sind zusatzver-
sorgungspflichtiges Entgelt.

(6)	Die gesetzlichen Mitbestimmungs- und Beteiligungsrechte 
der Betriebs- oder Personalräte bleiben unberührt.

Protokollerklärung zu § 19a:

	 Für die Ärztinnen und Ärzte findet im Freistaat Bayern und im 
Bereich des AVdöD Baden-Württemberg anstelle des § 19a 
für die Dauer ihrer jeweiligen Geltung
–	 in Bayern der Tarifvertrag zur Entgeltumwandlung zum 

Zwecke des Leasings von Fahrrädern für Ärztinnen und 
Ärzte des Freistaates Bayern (TV-Fahrradleasing Ärzte 
Bayern) vom 24. Juni 2024 und

–	 im Bereich des AVdöD Baden-Württemberg der Tarifver-
trag zur Entgeltumwandlung zum Zwecke des Leasings 
von Fahrrädern für Ärztinnen und Ärzte für den Bereich des 
Arbeitgeberverbandes des öffentlichen Dienstes des Lan-
des Baden-Württemberg (TV Radleasing Ärzte BW) vom 
22. Mai 2024

Anwendung.“

3.	 § 39 Absatz 4 wird wie folgt geändert:

a)	 Nach Buchstabe d wird folgender neuer Buchstabe e ein-
gefügt:
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„e)	 § 19a mit einer Frist von drei Monaten zum Schluss 
eines Kalenderjahres, frühestens jedoch zum 31. De-
zember 2027,“

b)	 Die bisherigen Buchstaben e bis g werden die neuen 
Buchstaben f bis h.

§ 5 
Änderung des TV-Ärzte zum 1. Januar 2025

Der Tarifvertrag für Ärztinnen und Ärzte an Universitätskliniken 
vom 30. Oktober 2006, zuletzt geändert durch § 4 dieses Tarif-
vertrages, wird wie folgt geändert:

1.	 § 7 Absatz 6a wird wie folgt geändert:

a)	 Satz 1 wird wie folgt geändert:

aa)	 Der Klammerzusatz wird wie folgt gefasst:

	 „(regelmäßige Arbeit einschließlich Schicht- und 
Wechselschichtarbeit, Bereitschafts- und Rufbereit-
schaftsdienste)“

bb)	 Die Wörter „sechs Wochen“ werden durch die Wörter 
„einen Monat“ ersetzt.

b)	 Satz 2 wird wie folgt gefasst:

	 „2Wird diese Frist nicht eingehalten, so

a)	 wird bei Tätigkeit in regelmäßiger Arbeit einschließlich 
Schicht- und Wechselschichtarbeit zusätzlich zum Ent-
gelt ein Zuschlag in Höhe von 10 v. H. des Tabellenent-
gelts für den zu planenden Folgemonat gezahlt,

b)	 wird zusätzlich zum Rufbereitschaftsentgelt ein Zu-
schlag von 10 v. H. des Entgelts gemäß § 9 Absatz 1 
auf jeden Dienst des zu planenden Folgemonats ge-
zahlt bzw.

c)	 erhöht sich die Bewertung des Bereitschaftsdienstes 
gemäß § 9 Absatz 2 für jeden Dienst des zu planenden 
Folgemonats um 10 Prozentpunkte.“

c)	 Satz 5 wird wie folgt gefasst:

	 „5Liegen bei einer notwendigen Dienstplanänderung nach 
Satz 3 zwischen der Dienstplanänderung und dem Antritt 
des Dienstes weniger als drei Tage, wird

a)	 bei Tätigkeit in regelmäßiger Arbeit einschließlich 
Schicht- und Wechselschichtarbeit ein Zuschlag in 
Höhe von 10 v. H. des individuellen Stundenentgeltes 
je Arbeitsstunde für Zeiten, die nach dem bisherigen 
Dienstplan frei waren, gezahlt,

b)	 zum Rufbereitschaftsentgelt ein Zuschlag in Höhe von 
10 v. H. des Entgelts gemäß § 9 Absatz 1 gezahlt bzw.

c)	 erhöht sich die Bewertung des Bereitschaftsdienstes 
gemäß § 9 Absatz 2 um 10 Prozentpunkte.“

d)	 Nach Satz 5 werden folgende Protokollerklärungen ange-
fügt:

	 „Protokollerklärungen zu § 7 Absatz 6a Satz 5 Buchstabe a:

1.	 Abweichend von Buchstabe a beträgt der Zuschlag 
5 v. H. des individuellen Stundenentgeltes je Arbeits-
stunde, wenn für diese Stunde ein Überstundenzu-

schlag zusteht.

2.	 Buchstabe a findet keine Anwendung auf das Über-
schreiten des geplanten Dienstendes im Laufe des 
Dienstes.“

2.	 § 10 Absatz 2 wird wie folgt geändert:

a)	 In Satz 1 werden die Wörter „oder auf andere Art mit glei-
cher Genauigkeit“ gestrichen.

b)	 Nach Satz 2 wird folgender Satz 3 eingefügt:

	 „3Soweit dienstplanmäßig vorgesehene Pausen nicht ge-
währt worden sind, ist die Dokumentation auf entspre-
chenden Hinweis der Ärztin/des Arztes zu korrigieren; das 
Gleiche gilt, sobald der Arbeitgeber auf sonstige Weise 
von diesem Sachverhalt Kenntnis erlangt hat.“

c)	 Der bisherige Satz 3 wird Satz 4 und es werden nach dem 
Wort „Eine“ die Wörter „von Satz 2“ eingefügt

d)	 Die bisherigen Sätze 4 und 5 werden die Sätze 5 und 6.

e)	 Nach Satz 6 wird folgender Satz 7 angefügt:

	 „7Die näheren Einzelheiten der Arbeitszeitdokumentation 
nach den Sätzen 1 bis 6 können durch die Betriebspartei-
en geregelt werden.“

f)	 In der Protokollerklärung Nr. 2 zu Absatz 2 wird die Zahl 
„3“ durch die Zahl „4“ ersetzt.

g)	 In der Protokollerklärung zu Absatz 2 Satz 2 werden im 
2. Halbsatz nach dem Wort „anerkannt“ die Wörter „und 
ausgeglichen bzw. bezahlt“ eingefügt.

§ 6 
Änderung des TV-Ärzte zum 1. Januar 2026

Der Tarifvertrag für Ärztinnen und Ärzte an Universitätskliniken 
vom 30. Oktober 2006, zuletzt geändert durch § 5 dieses Tarif-
vertrages, wird wie folgt geändert:

1.	 In § 6 Absatz 1 Satz 1 wird die Zahl „42“ durch die Zahl „40“ 
ersetzt.

2.	 § 16 Absatz 1 Satz 1 TV-Ärzte wird wie folgt gefasst:

	 „1Die Entgeltgruppen Ä 1 und Ä 2 umfassen je sechs, die Ent-
geltgruppe Ä 3 umfasst vier und die Entgeltgruppe Ä 4 um-
fasst drei Stufen.“

§ 7 
Inkrafttreten

1.	 Dieser Tarifvertrag tritt vorbehaltlich der Nrn. 2, 3, 4 und 5 mit 
Wirkung vom 1. Oktober 2023 in Kraft.

2.	 § 3 tritt am 1. April 2024 in Kraft.

3.	 § 4 tritt am 1. August 2024 in Kraft.

4.	 § 5 tritt am 1. Januar 2025 in Kraft.

5.	 § 6 tritt am 1. Januar 2026 in Kraft.

Für die Tarifgemeinschaft deutscher Länder 
Der Vorsitzende des Vorstandes

Für den 
Marburger Bund 

- Bundesvorstand -
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Anlage A 1 

Entgelttabelle zum TV-Ärzte 

Monatsbeträge in Euro bei 42 Wochenstunden 

- gültig vom 1. Oktober 2023 bis zum 31. März 2024 -

Entgelt-
gruppe Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6 

Ä 1 
5.104,24 5.393,56 5.600,21 5.958,42 6.385,47 6.552,04 

im 1. Jahr im 2. Jahr im 3. Jahr im 4. Jahr im 5. Jahr ab dem 
6. Jahr

Ä 2 
6.736,78 7.301,63 7.797,59 8.076,29 8.228,22 8.438,20 

ab dem 
1. Jahr

ab dem 
4. Jahr

ab dem 
7. Jahr

ab dem 
9. Jahr

ab dem 
11. Jahr

ab dem 
13. Jahr

Ä 3 
8.438,20 8.934,16 9.643,64 

ab dem 
1. Jahr

ab dem 
4. Jahr

ab dem 
7. Jahr

Ä 4 
9.926,10 10.635,56 11.200,40 

ab dem 
1. Jahr

ab dem 
4. Jahr

ab dem 
7. Jahr
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Anlage A 2 

Entgelttabelle zum TV-Ärzte 

Monatsbeträge in Euro bei 42 Wochenstunden 

- gültig vom 1. April 2024 bis zum 31. Januar 2025 -

Entgelt-
gruppe Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6 

Ä 1 
5.308,41 5.609,30 5.824,22 6.196,76 6.640,89 6.814,12 

im 1. Jahr im 2. Jahr im 3. Jahr im 4. Jahr im 5. Jahr ab dem 
6. Jahr

Ä 2 
7.006,25 7.593,70 8.109,49 8.399,34 8.557,35 8.775,73 

ab dem 
1. Jahr

ab dem 
4. Jahr

ab dem 
7. Jahr

ab dem 
9. Jahr

ab dem 
11. Jahr

ab dem 
13. Jahr

Ä 3 
8.775,73 9.291,53 10.029,39 

ab dem 
1. Jahr

ab dem 
4. Jahr

ab dem 
7. Jahr

Ä 4 
10.323,14 11.060,98 11.648,42 

ab dem 
1. Jahr

ab dem 
4. Jahr

ab dem 
7. Jahr
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Anlage B 1 

Entgelttabelle zum TV-Ärzte 

Monatsbeträge in Euro bei 42 Wochenstunden 

- gültig vom 1. Februar 2025 bis 31. Dezember 2025 -

Entgelt-
gruppe Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6 

Ä 1 
5.626,91 5.945,86 6.173,67 6.568,57 7.039,34 7.222,97 

im 1. Jahr im 2. Jahr im 3. Jahr im 4. Jahr im 5. Jahr ab dem 
6. Jahr

Ä 2 
7.426,63 8.049,32 8.596,06 8.903,30 9.070,79 9.302,27 

ab dem 
1. Jahr

ab dem 
4. Jahr

ab dem 
7. Jahr

ab dem 
9. Jahr

ab dem 
11. Jahr

ab dem 
13. Jahr

Ä 3 
9.302,27 9.849,02 10.631,15 

ab dem 
1. Jahr

ab dem 
4. Jahr

ab dem 
7. Jahr

Ä 4 
10.942,53 11.724,64 12.347,33 

ab dem 
1. Jahr

ab dem 
4. Jahr

ab dem 
7. Jahr
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Anlage B 2 

Entgelttabelle zum TV-Ärzte 

Monatsbeträge in Euro bei 40 Wochenstunden 

- gültig ab 1. Januar 2026 -

Entgelt-
gruppe Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6 

Ä 1 
5.626,91 5.945,86 6.173,67 6.568,57 7.039,34 7.222,97 

im 1. Jahr im 2. Jahr im 3. Jahr im 4. Jahr im 5. Jahr ab dem 
6. Jahr

Ä 2 
7.426,63 8.049,32 8.596,06 8.903,30 9.070,79 9.302,27 

ab dem 
1. Jahr

ab dem 
4. Jahr

ab dem 
7. Jahr

ab dem 
9. Jahr

ab dem 
11. Jahr

ab dem 
13. Jahr

Ä 3 
9.302,27 9.849,02 10.631,15 10.942,53 

ab dem 
1. Jahr

ab dem 
4. Jahr

ab dem 
7. Jahr

ab dem 
10. Jahr

Ä 4 
10.942,53 11.724,64 12.347,33 

ab dem 
1. Jahr

ab dem 
4. Jahr

ab dem 
7. Jahr
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